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INTERNATIONAL

EUROPARAT

Europäischer Gerichtshof für Menschenrech-
te: Mosley gegen das Vereinigte Königreich

In der Rechtssache Mosley gegen das Vereinigte Kö-
nigreich hat der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) entschieden, dass das Recht auf
Privatsphäre, wie es durch Art. 8 der Europäischen
Konvention zum Schutz der Menschenrechte garan-
tiert wird, nicht erfordert, dass Medien beabsichtigte
Veröffentlichungen bei den Personen vorab anzukün-
digen, die darin vorkommen. Antragsteller in dieser
Rechtssache ist Max Rufus Mosley, der frühere Präsi-
dent des Welt-Automobilverbands. 2008 veröffentlich-
te die Sonntagszeitung News of the World auf ihrer
Titelseite einen Artikel mit der Überschrift „Formel-1-
Boss veranstaltet wüste Nazi-Orgie mit 5 Prostituier-
ten“; im Innenteil waren der Story weitere Seiten ge-
widmet, einschließlich Standbilder, die einer Videoauf-
zeichnung entnommen waren, die eine der Beteiligten
an den sexuellen Handlungen heimlich aufgenommen
hatte. Ein redaktionell bearbeiteter Auszug aus dem
Video wurde neben Standbildern auch auf der Web-
site der Zeitung veröffentlicht und anderweitig im In-
ternet verbreitet. Mosley strengte ein Gerichtsverfah-
ren gegen die Zeitung an und forderte Schadenersatz
wegen Vertrauensbruchs und Eingriffs in die Privat-
sphäre. Darüber hinaus beantragte er eine einstwei-
lige Verfügung, um News of the World die Zugäng-
lichmachung der bearbeiteten Videoaufzeichnung auf
ihrer Website zu untersagen. Der Oberste Gerichts-
hof (High Court) des Vereinigten Königreichs lehnte
die einstweilige Verfügung ab, weil das Material nicht
mehr privat sei, da es bereits ausgiebig in Druckmedi-
en und im Internet veröffentlicht worden sei. In einem
nachfolgenden Verfahren zur Privatsphäre befand der
High Court, es gebe kein öffentliches Interesse und
somit keine Rechtfertigung für die Veröffentlichung
des strittigen Artikels und der begleitenden Bilder, die
Mosleys Recht auf Privatsphäre verletzt hätten. News
of the World wurde zur Zahlung von GBP 60.000 Scha-
denersatz an Mosley verurteilt.

Gestützt auf Art. 8 (Recht auf Privatsphäre) und Art.
13 (Recht auf wirksame Beschwerde) der Europäi-
schen Konvention erhob Mosley Klage beim EGMR,
er bleibe ungeachtet der ihm gerichtlich zuerkann-
ten finanziellen Entschädigung ein Opfer der Verlet-
zung seiner Privatsphäre, da es keine rechtliche Pflicht
für News of the World gebe, ihn vorab von der Ab-
sicht in Kenntnis zu setzen, Material über ihn zu veröf-
fentlichen, wodurch er die Gelegenheit erhalten hätte,
bei Gericht eine einstweilige Verfügung zu beantra-
gen und die Veröffentlichung des Materials zu verhin-

dern. Der Europäische Gerichtshof befand, die fragli-
chen Veröffentlichungen hätten tatsächlich zu einem
offenkundigen und ungerechtfertigten Eingriff in Mos-
leys Privatleben geführt. Die zu klärende Frage war,
ob eine rechtlich verbindliche Vorschrift zur Vorver-
ständigung erforderlich ist. Der EGMR erinnerte dar-
an, dass Staaten in Bezug auf die Maßnahmen, die
sie zum Schutz der Privatsphäre von Bürgern ergrei-
fen, einen gewissen Ermessensspielraum haben. Im
Vereinigten Königreich ist das Recht auf Privatsphäre
durch eine Reihe von Maßnahmen geschützt: Es gibt
ein System der Selbstregulierung der Presse, Betrof-
fene können Schadenersatz in zivilrechtlichen Verfah-
ren verlangen, und wenn Privatpersonen von einer ge-
planten Veröffentlichung erfahren, die ihre Privatsphä-
re tangiert, können sie eine einstweilige Anordnung
beantragen, um die Veröffentlichung des Materials zu
verhindern. Da eine Vorverständigungspflicht unwei-
gerlich auch politische Berichterstattung und seriösen
Journalismus betreffen würde, betonte der Gerichts-
hof, eine solche Maßnahme sei sehr sorgfältig zu prü-
fen. Darüber hinaus wurde im Vereinigten Königreich
vor kurzem eine parlamentarische Untersuchung zu
Fragen der Privatsphäre durchgeführt, und im daraus
resultierenden Bericht wurde die Notwendigkeit einer
Vorverständigungspflicht abgelehnt. Der Gerichtshof
wies weiter darauf hin, Mosley habe nicht eine einzi-
ge Rechtsprechung genannt, in der eine Vorverstän-
digungspflicht als solche existiere und auch keine in-
ternationalen Rechtstexte angeführt, die Staaten da-
zu auffordern, eine solche Pflicht einzuführen. Da zu-
dem jede Verpflichtung zu einer Vorverständigung ei-
ne Ausnahme für den Fall zulassen müsste, dass öf-
fentliche Interessen auf dem Spiel stehen, müsste ei-
ne Zeitung die Möglichkeit haben, eine Privatperson
nicht in Kenntnis zu setzen, wenn sie glaubt, nachfol-
gend ihre Entscheidung mit der Begründung eines öf-
fentlichen Interesses an der veröffentlichen Informa-
tion rechtfertigen zu können. In diesem Zusammen-
hang stellte der Gerichtshof fest, eine eng definier-
te Ausnahme aufgrund öffentlichen Interesses wür-
de den abschreckenden Charakter einer Vorverständi-
gungspflicht verstärken. Eine Zeitung könnte sich des-
sen ungeachtet in einem System, in dem eine Vorver-
ständigungspflicht gilt, dafür entscheiden, das Risiko
einer Nichtverständigung einzugehen und dafür eine
nachfolgende Geldstrafe zu zahlen. Der Gerichtshof
unterstrich, jede Vorverständigungspflicht sei nur so
wirksam wie die Strafen, die für deren Nichtbeachtung
verhängt werden. Gleichzeitig betonte der EGMR aber
auch, es müsse besondere Sorgfalt angewandt wer-
den, wenn Beschränkungen erwogen werden, die als
eine Art von Zensur vor der Veröffentlichung wirken
könnten. Wenngleich Geldstrafen und strafrechtliche
Maßnahmen die Wirkung haben könnten, Vorverstän-
digung zu fördern, hätten sie doch einen abschrecken-
den Effekt auf Journalismus einschließlich der politi-
schen und investigativen Berichterstattung, die nach
der Konvention beide einen hohen Schutz genießen.
Ein derartiges Modell liefe daher Gefahr, nicht mit der
in Art. 10 EMRK garantierten Meinungsfreiheit verein-
bar zu sein. In Anbetracht des Abschreckungseffekts,
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den eine Vorverständigungspflicht hervorrufen könn-
te, der Zweifel ihrer Wirksamkeit und des großen Er-
messensspielraums, der im Vereinigten Königreich in
diesem Bereich besteht, kam der Gerichtshof zu dem
Schluss, Art. 8 verlange keine rechtsverbindliche Vor-
verständigungspflicht.

• Judgment by the European Court of Human Rights (Fourth Sec-
tion), case of Mosley v. United Kingdom, No. 48009/08 of 10 May
2011 (Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (Vier-
te Sektion), Rechtssache Mosley gegen das Vereinigte Königreich, Nr.
48009/08 vom 10. Mai 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13310 EN

Dirk Voorhoof
Universität Gent (Belgien) & Universität Kopenhagen

(Dänemark) & Mitglied der flämischen
Medienregulierungsbehörde

EUROPÄISCHE UNION

Gerichtshof der Europäischen Union:
Vorabentscheidung in der Rechtssache
„Thuiskopie“

Am 16. Juni 2011 hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) seine Vorabentscheidung zur Auslegung von
Art. 5 Abs. 2 Buchst. b und Art. 5 Abs. 5 der Richtli-
nie 2001/29 zur Harmonisierung bestimmter Aspek-
te des Urheberrechts und der verwandten Schutz-
rechte in der Informationsgesellschaft bekannt gege-
ben. Art. 5 Abs. 2 Buchst. b lässt eine Ausnahme für
Privatkopien in Bezug auf das Vervielfältigungsrecht
von Rechteinhabern unter der Bedingung zu, dass
die Rechteinhaber einen gerechten Ausgleich erhal-
ten. Gemäß Art. 5 Abs. 5 darf eine solche Ausnahme
nicht die normale Verwertung des Werks beeinträchti-
gen und die berechtigten Interessen des Rechteinha-
bers nicht ungebührlich verletzen.

In der Rechtssache Stichting de Thuiskopie
(„Stichting“) gegen Opus Supplies Deutschland
GmbH („Opus“) ergaben sich Fragen, die dem Euro-
päischen Gerichtshof am 20. November 2009 durch
den Hoge Raad (Oberster Gerichtshof der Nieder-
lande) vorgelegt wurden. Die Stichting ist für die
Erhebung der Abgaben für Privatkopien bei Importeu-
ren und deren Verteilung an die Vereinigungen der
Rechteinhaber verantwortlich. In den Niederlanden
sind diese Abgaben gemäß Art. 16c des Auteurswet
(Urheberrechtsgesetz) geregelt und dienen der Finan-
zierung der gerechten Vergütung der Rechteinhaber
aufgrund der Ausnahme für Kopien zum privaten
Gebrauch. Opus ist ein in Deutschland ansässiges
Unternehmen, das über das Internet unbespielte
Datenträger vertreibt. Obwohl seine Tätigkeit insbe-
sondere auf die Niederlande ausgerichtet ist, zahlt
Opus keine Abgaben für Privatkopien. Aus diesem

Grund erhob die Stichting bei den niederländischen
Gerichten Klage gegen Opus. Opus machte geltend,
dass es kein Importeur sei. Vielmehr seien die einzel-
nen Verbraucher als Importeure einzustufen, da die
Waren im Auftrag und im Namen des Verbrauchers
aus Deutschland geliefert würden. Diese Argumen-
tation wurde von den niederländischen Gerichten
erster und zweiter Instanz angenommen. Daraufhin
legte die Stichting beim Obersten Gerichtshof der
Niederlande Berufung ein.

Der Hoge Raad wollte wissen, ob die oben genann-
te Auslegung als mit der Richtlinie 2001/29 vereinbar
angesehen werden könne, da sie zur Folge habe, dass
die Abgabe tatsächlich nicht erhoben werden könne.
Letzten Endes ist es in der Praxis schwierig, den ein-
zelnen Abnehmer zu ermitteln. Als erstes war zu klä-
ren, ob Art. 5 Abs. 2 Buchst. b und Art. 5 Abs. 5 der
Richtlinie Hilfestellung bei der Bestimmung der Per-
sonen leisteten, die gemäß der nationalen Gesetzge-
bung Schuldner des gerechten Ausgleichs seien. Der
Europäische Gerichtshof stellte fest, dass die Bestim-
mungen der Richtlinie nicht ausdrücklich auf die Frage
eingingen, wer den Ausgleich zahlen müsse, so dass
die Mitgliedstaaten über einen großen Ermessens-
spielraum verfügten. Der EuGH schlussfolgerte letzt-
lich, dass im Prinzip der private Nutzer dem Rechte-
inhaber Schaden zugefügt und daher Wiedergutma-
chung zu leisten habe. Angesichts der praktischen
Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Nutzers könn-
ten die Mitgliedstaaten jedoch eine Abgabe für Privat-
kopien einführen, die zu Lasten derer gehe, die dem
Endnutzer Geräte, Zubehör und Medien zur Vervielfäl-
tigung zur Verfügung stellten. Die Höhe dieser Abga-
be kann folglich in den für die Dienstleistung gezahl-
ten Preis einfließen, so dass die Abgabe letztlich vom
Endnutzer geleistet wird.

Die zweite Frage betraf den Sachverhalt des Fern-
absatzes, bei dem Käufer und Verkäufer in verschie-
denen Mitgliedstaaten ansässig sind. Der Hoge Raad
fragte, ob in einem solchen Fall das Landesrecht so
ausgelegt werden solle, dass ein gerechter Ausgleich
über den gewerblich handelnden Schuldner eingezo-
gen werden könne. Der Europäische Gerichtshof er-
klärte, dass die Mitgliedstaaten, die eine Ausnahme
für Privatkopien eingeführt hätten, die tatsächliche Er-
hebung des gerechten Ausgleichs für den von Recht-
einhabern erlittenen Schaden in ihrem Hoheitsgebiet
sicherstellen müssten. Die Tatsache, dass der Verkäu-
fer in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sei, habe
keinen Einfluss auf die Ergebnispflicht. Kann die Er-
hebung des gerechten Ausgleichs bei dem Endnutzer
nicht gewährleistet werden, kann das nationale Ge-
richt das jeweilige Landesrecht so auslegen, dass es
die Erhebung dieses Ausgleichs bei einem gewerblich
handelnden Schuldner ermöglicht.

4 IRIS 2011-7

http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13310


• Judgment of the Court (Third Chamber), 16 June 2011 (Urteil des
Gerichtshofs (Dritte Kammer), 16. Juni 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13384 DE EN FR
CS DA EL ES ET FI HU IT LT LV MT
NL PL PT SK SL SV

Vicky Breemen
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität

Amsterdam

Gerichtshof der Europäischen Union:
Schlussanträge im Vorabentscheidungs-
verfahren RojTV/BRD

Am 5. Mai 2011 hat Generalanwalt (GA) Bot beim
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) seine
Schlussanträge in den verbundenen Rs. C-244/10 und
C-245/10 veröffentlicht. Es handelt sich dabei um
ein Vorabentscheidungsersuchen des deutschen Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG) zur Auslegung des
in Art. 22a der Richtlinie Fernsehen ohne Grenzen
89/552/EWG (FernsehRL, jetzt: Art. 6 der Richtlinie
über audiovisuelle Mediendienste 2010/13/EU, AVMD-
RL) enthaltenen Verbotes der Ausstrahlung von Sen-
dungen, die zum Hass aufstacheln.

Dem nationalen Verfahren lag eine Verfügung des
Bundesministeriums des Innern zugrunde, mit dem
dieses dem Betreiber des dänischen Fernsehsenders
RojTV untersagte, sich in irgendeiner dem deutschen
Vereinsgesetz unterfallenden Weise durch RojTV zu
betätigen (vgl. IRIS 2008-8/16). Das BVerwG stellte
in seinem Vorlagebeschluss fest, dass die über RojTV
verbreiteten Sendungen den bewaffneten Kampf der
PKK gegen die türkische Republik verherrlichten und
somit unter das Verbot der Völkerverständigungswid-
rigkeit im Sinne des deutschen Vereinsgesetzes fie-
len. Das BVerwG fragte daher, ob das gemeinschafts-
rechtliche Verbot der Ausstrahlung von Sendungen,
die zum Hass aufstacheln, auch Sendungen erfasst,
die geeignet sind, durch eine Verherrlichung der PKK
die Verständigung der in Deutschland lebenden Ge-
meinschaften türkischer und kurdischer Herkunft zu
beeinträchtigen (vgl. IRIS 2010-4/16).

Der GA führte dazu aus, er sehe keine Gründe, welche
die Annahme rechtfertigten, dass der Begriff der Auf-
stachelung zum Hass einen deutlich anderen Inhalt
hätte als der Begriff der Völkerverständigungswidrig-
keit. Nach Ansicht des GA bedeute zum Hass auf-
stacheln, Anstrengungen zu unternehmen, ein feind-
liches oder ablehnendes Gefühl dem Anderen gegen-
über herbeizuführen, aufgrund dessen derjenige, der
das Gefühl verspüre, nicht mehr in der Lage sei, in
Harmonie mit der anderen Person zusammenzuleben.
Die Begriffe Aufstachelung zum Hass und Völkerver-
ständigungswidrigkeit bezögen sich auf dasselbe Ver-
halten, denn der Begriff der Völkerverständigungs-
widrigkeit könne unter Berücksichtigung des Grund-
rechts auf Meinungsfreiheit nicht so weit ausgelegt

werden, dass er auch Botschaften umfasse, die nicht
geeignet seien, ein Gefühl der Intoleranz zu erzeu-
gen. Demgegenüber ist der GA der Auffassung, das
von der RL verfolgte Ziel rechtfertige eine weite Aus-
legung des Begriffs der Aufstachelung zum Hass auf-
grund von Rasse und Nationalität, so dass davon auch
Sendungen erfasst werden, die eine Verständigung
zwischen unterschiedlichen ethnischen oder kulturel-
len Gemeinschaften wie den in Deutschland leben-
den kurdischen und türkischen Gemeinschaften be-
einträchtigen könnten.

Der GA räumt jedoch ein, dass das von den deutschen
Behörden ausgesprochene Verbot in seiner jetzigen
Form lediglich die Weiterverbreitung des Fernsehsi-
gnals von RojTV an öffentlichen Orten untersagen
könne und nicht dessen Empfang im privaten Rah-
men. Ein Verbot jeglicher Form der Verbreitung kön-
ne allenfalls nach Durchführung des in Art. 2a Fern-
sehRL (Art. 3 AVMD-RL) vorgesehenen Verfahrens er-
reicht werden, das es einem Mitgliedstaat unter den
genannten Voraussetzungen (u.a. Mitteilung an den
Veranstalter und an die Europäische Kommission, Kon-
sultation mit dem Sendestaat) ermöglicht, beschrän-
kende Maßnahmen gegen derartige Sendungen zu er-
greifen.

• Schlussanträge des GA (C-244/10, C-245/10) vom 5. Mai 2011
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13381 NN DE EN
FR CS DA EL ES ET FI HU IT LT LV
MT NL PL PT SK SL SV

Peter Matzneller
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

Europäische Kommission: Mitteilung zu ei-
nem Binnenmarkt für Rechte des geistigen
Eigentums

Am 24. Mai 2011 hat die Europäische Kommission
eine Mitteilung mit dem Titel „Ein Binnenmarkt für
Rechte des geistigen Eigentums“ verabschiedet. Das
übergreifende Ziel der Mitteilung ist die Beschreibung
der Strategie für die Errichtung einer wirklich euro-
päischen Regelung für Rechte des geistigen Eigen-
tums, die das Potenzial europäischer Erfinder und
Schöpfer erschließen kann und somit das wirtschaftli-
che Wachstum ankurbelt. Der Mitteilung zufolge wür-
de ein Binnenmarkt für Rechte des geistigen Eigen-
tums durch den Wegfall der derzeitigen Fragmentie-
rung im Bereich dieser Rechte innerhalb der EU er-
heblich zu Schaffung und Erhalt der Schwungkraft
eines „Circulus virtuosus“ der Rechte des geistigen
Eigentums beitragen. Neben Absätzen zur Moderni-
sierung von Patent- und Markensystemen in Europa
und zum unentgeltlichen Schutz immaterieller Vermö-
genswerte beinhaltete die Mitteilung zudem eine Un-
tersuchung aktueller Fragestellungen im Bereich des
Urheberrechts.
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Der Mitteilung zufolge wird die Kommission im Jahr
2011 Vorschläge zur Schaffung eines Rechtsrahmens
für die gemeinsame Verwaltung von Urheberrechten
vorlegen, um eine gesamteuropäische Mehrgebietsli-
zenzierung zu ermöglichen und die Richtlinie zum Ur-
heberrecht von 2001 als Teil des im Rahmen der Di-
gitalen Agenda für Europa vorgesehenen Programms
im Jahr 2012 zu überprüfen. In dieser Weise stellt die
Mitteilung auch die Möglichkeit einer weitergehenden
Überarbeitung der Urheberrechtsregelungen in Euro-
pa durch die Entwicklung eines europäischen Urhe-
berrechtskodexes zur Diskussion, der den aktuellen
Bestand an EU-Richtlinien zum Urheberrecht und ver-
wandten Schutzrechten konsolidieren würde, obgleich
sie zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Schritte in
diese Richtung vorschlägt.

Ferner kündigt die Kommission in der Mitteilung ih-
re Absicht an, sich weiter mit der Frage nutzer-
generierter Inhalte (UGC) zu befassen, da sich im-
mer deutlicher zeige, dass wirksame und erschwingli-
che Genehmigungssysteme geschaffen werden müs-
sen, durch die Endnutzer urheberrechtlich geschütz-
te Inhalte Dritter, insbesondere für nicht gewerbli-
che Zwecke, auf rechtmäßige Weise wieder verwen-
den können. Ebenso stellt die Mitteilung die Inten-
sivierung der Bemühungen in Aussicht, auf das Zu-
standekommen einer Vereinbarung über die Verein-
barkeit von Abgaben für Privatkopien und dem gut
funktionierenden grenzüberschreitenden Handel mit
diesen Abgaben unterliegenden Waren zwischen den
beteiligten Interessengruppen hinzuwirken, die auf ei-
nem 2009 ausgehandelten Vereinbarungsentwurf be-
ruht. Die Kommission beabsichtigt, 2011 zudem ein
zweigleisiges Konzept einzuführen, um die Digitalisie-
rung voranzubringen und die Sammlungen kultureller
Einrichtungen in Europa verfügbar zu machen. Die-
ses Konzept besteht aus (a) der Errichtung gemein-
samer Lizenzierungsregelungen für vergriffene Werke
und (b) der Einführung eines europäischen Rechtsrah-
mens für die Ermittlung verwaister Werke und die Er-
möglichung des öffentlichen Zugangs zu ihnen (siehe
IRIS 2011-7/5).

Speziell im Hinblick auf audiovisuelle Werke kündigt
die Kommission für 2011 eine Konsultation zur Online-
Verbreitung audiovisueller Werke an; die Vorlage eines
Berichts ist für 2012 vorgesehen. Darin sollen Fragen
der Urheberrechte, Videoabrufdienste und ihre Einfüh-
rung in die Medienabfolge, die grenzüberschreitende
Lizenzierung von Rundfunkdiensten, die Effizienz der
Lizenzierung und die Förderung europäischer Werke
angesprochen werden. Ein Grünbuch zum audiovisu-
ellen Bereich wird ferner den Status audiovisueller Ur-
heber und ihre Teilhabe an Online-Einnahmequellen
untersuchen.

Letztlich wird in der Mitteilung die Absicht angespro-
chen, den Begriff des Schutzes der Rechte ausführen-
der Künstler und Produzenten auf den Musikbereich
auszuweiten. Es wird davon ausgegangen, dass der
entsprechende Vorschlag für eine Richtlinie in naher
Zukunft angenommen wird.

Dabei ist zu beachten, dass der Mitteilung zufolge die
Ausarbeitung einer gerechten und einheitlichen Rege-
lung für Rechte des geistigen Eigentums in einer Art
und Weise durchgeführt werden sollte, die die Förde-
rung und Wahrung der kulturellen und sprachlichen
Vielfalt gewährleistet, während der Schutz von Rech-
ten an immateriellen Vermögenswerten mit der Förde-
rung von Zugangsmöglichkeiten sowie der Vermark-
tung und Verbreitung von Produkten und Dienstlei-
stungen einhergehen sollte.

• Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat,
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und an den Aus-
schuss der Regionen, „Ein Binnenmarkt für Rechte des geistigen Ei-
gentums - Förderung von Kreativität und Innovation zur Gewährlei-
stung von Wirtschaftswachstum, hochwertigen Arbeitsplätzen sowie
erstklassigen Produkten und Dienstleistungen in Europa“
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13312 DE EN FR

Christina Angelopoulos
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität

Amsterdam

Europäische Kommission: Europäische Kom-
mission schlägt Richtlinie für verwaiste Wer-
ke vor

Am 24. Mai 2011 hat die Europäische Kommission
einen Vorschlag für eine Richtlinie über bestimmte zu-
lässige Formen der Nutzung verwaister Werke verab-
schiedet, dem eine Folgenabschätzung und eine Zu-
sammenfassung beigefügt sind. Ziel des Vorschlags
ist die Schaffung eines Rechtsrahmens zur Gewähr-
leistung eines rechtmäßigen, grenzüberschreitenden
Online-Zugangs zu verwaisten Werken, die sich in di-
gitalen Online-Bibliotheken und Online-Archiven befin-
den und zur Verfolgung des öffentlichen Auftrags be-
stimmter kultureller Einrichtungen genutzt werden.

Daher verfolgt die Kommission keinen allgemeinen
Ansatz zur Behandlung des Problems verwaister Wer-
ke in dem Vorschlag, sondern schlägt eine Reihe von
Maßnahmen für bestimmte Konstellationen vor, in de-
nen das Problem als besonders dringend eingestuft
wird, namentlich im Hinblick auf Projekte zur Massen-
digitalisierung. Der Vorschlag hat folglich einen ein-
geschränkten Geltungsbereich. Er gilt lediglich für be-
stimmte Werke (d. h. Werke, die in Form von Büchern,
Zeitschriften, Zeitungen, Magazinen oder in sonstigen
Schriften veröffentlicht wurden), die in Sammlungen
öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Bildungseinrich-
tungen, Museen, Archiven oder im Bereich des Filmer-
bes tätigen Instituten (d. h. Filmwerke oder audio-
visuelle Werke) zugänglich sind oder von öffentlich-
rechtlichen Rundfunkveranstaltern vor dem 31. De-
zember 2002 produziert wurden und in deren Archi-
ven enthalten sind (d. h. Film-, Ton- oder audiovisuel-
le Werke). Des Weiteren ist der Geltungsbereich des
Vorschlags ausdrücklich auf Werke begrenzt, die zu-
erst in einem Mitgliedstaat veröffentlicht oder ausge-
strahlt wurden.
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Gemäß dem Vorschlag müssen die Mitgliedstaaten si-
cherstellen, dass es den kulturellen Einrichtungen ge-
stattet ist, Werke, die als verwaist qualifiziert wur-
den, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und sie
zu vervielfältigen. Die Werke dürfen nicht für andere
Zwecke genutzt werden als solche, die ihren im öf-
fentlichen Interesse liegenden Aufgaben entsprechen,
etwa die Wahrung, Restaurierung und Zugänglichma-
chung zu Werken, die in Sammlungen von dem Kultur-
erbe gewidmeten Einrichtungen enthalten sind, kul-
turellen oder bildungspolitischen Zwecken. Die Mit-
gliedstaaten können die Nutzung verwaister Werke zu
anderen Zwecken genehmigen, allerdings nur unter
bestimmten Bedingungen. Dies beinhaltet die Pflicht,
den Namen des Rechteinhabers bei jeder Nutzung des
Werks anzugeben und die Rechteinhaber, die ihren
Vergütungsanspruch für die bereits erfolgte Nutzung
geltend machen, zu vergüten. Vergütungsansprüche
müssen innerhalb eines festgelegten Zeitraums von
mindestens fünf Jahren ab dem Datum der Handlung,
die den Anspruch begründet, geltend gemacht wer-
den. In jedem Fall müssen kulturelle Einrichtungen
Aufzeichnungen über ihre sorgfältige Suche führen
und ihre Nutzung verwaister Werke in einer öffentlich
zugänglichen Datenbank dokumentieren.

Als „verwaistes Werk“ wird ein Werk definiert, dessen
Rechteinhaber nach einer sorgfältig durchgeführten
und dokumentierten Suche nicht ermittelt oder, wenn
er ermittelt wurde, nicht ausfindig gemacht werden
konnte. Ein Werk gilt nicht als verwaistes Werk, wenn
es mehrere Rechteinhaber hat und einer von ihnen er-
mittelt und ausfindig gemacht wurde. Der Inhaber der
Rechte an einem Werk sollte jederzeit die Möglichkeit
haben, den Status als verwaistes Werk zu beenden.

Die erforderliche „sorgfältige Suche“ ist in dem Vor-
schlag detailliert beschrieben und beinhaltet die Kon-
sultation der für die betreffende Kategorie des Werks
zutreffenden Quellen. Welche Quellen dies sein sollen,
wird von jedem Mitgliedstaat in Absprache mit den
Rechteinhabern und Nutzern bestimmt. Sie müssen
mindestens die im Anhang des Vorschlags aufgeführ-
ten Quellen beinhalten. Die sorgfältige Suche muss in
dem Mitgliedstaat durchgeführt werden, in dem das
Werk zuerst veröffentlicht oder ausgestrahlt wurde;
die Ergebnisse der durchgeführten Suche müssen in
einer öffentlich zugänglichen Datenbank dieses Mit-
gliedstaates dokumentiert werden.

Gilt ein Werk gemäß diesen Bestimmungen in einem
Mitgliedstaat als verwaistes Werk, gilt es auch in allen
anderen Mitgliedstaaten als verwaistes Werk. Dies be-
deutet, dass eine kulturelle Einrichtung, die den/die
Rechteinhaber eines Werks nach einer sorgfältigen
Suche nicht ermitteln konnte, das Werk innerhalb der
EU nutzen kann, ohne seinen Status als verwaistes
Werks in jedem einzelnen Mitgliedstaat gesondert va-
lidieren zu müssen.

• Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des
Rates über bestimmte zulässige Formen der Nutzung verwaister Wer-
ke, KOM(2011) 289 endgültig, Brüssel, 24. Mai 2011
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=15328 DE EN FR

• Commission staff working paper, “Impact Assessment on the cross-
border online access to orphan works accompanying the document
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the
Council on certain permitted uses of orphan works”, SEC(2011)
615 final, Brussels, 24 May 2011 (Arbeitsunterlage der Kommis-
sionsdienststellen, „Folgenabschätzung für den grenzüberschreiten-
den Online-Zugang zu verwaisten Werken (Begleitdokument zum Vor-
schlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates
über bestimmte zulässige Formen der Nutzung verwaister Werke)“,
SEK(2011) 615 endgültig, Brüssel, 24. Mai 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13371 EN
• Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Zusammenfas-
sung der Folgenabschätzung für den grenzüberschreitenden Online-
Zugang zu verwaisten Werken (Begleitdokument zum Vorschlag für
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über be-
stimmte zulässige Formen der Nutzung verwaister Werke), SEK(2011)
616 endgültig, Brüssel, 24. Mai 2011
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13374 DE EN FR

Stef van Gompel
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität

Amsterdam

Ausschuss der Regionen: Stellungnahme des
Ausschusses der Regionen „Digitalisierung
für das europäische Kino“

Am 27. Januar 2011 hat der Ausschuss der Regionen
(AdR) eine Stellungnahme mit dem Titel „Digitalisie-
rung für das europäische Kino“ veröffentlicht. Die Stel-
lungnahme setzt sich mit der bedeutenden sozialen
und kulturellen Rolle des europäischen Kinos ausein-
ander, insbesondere in Gemeinden und ländlichen Ge-
bieten, wo Kinos für die Bevölkerung oftmals die ein-
zige Zugangsmöglichkeit zur Kultur sind. Der Schwer-
punkt der Stellungnahme liegt auf einigen Aspekten
des europäischen Kinos wie beispielsweise der Wah-
rung des kulturellen Erbes, der Anerkennung von Kul-
turindustrien, dem Schutz der Filmindustrie, der Not-
wendigkeit staatlicher Unterstützung auf EU- und na-
tionaler Ebene sowie auf Ebene der lokalen und regio-
nalen Gebietskörperschaften und der Förderung des
neuen MEDIA-Programms der Europäischen Kommis-
sion zur Unterstützung der digitalen Umrüstung euro-
päischer Kinos.

Die Stellungnahme betont unter anderem die positive
Auswirkung von Kulturindustrien, die zu lokalen und
regionalen Entwicklungen beitragen und die Attrak-
tivität europäischer Regionen verstärken. Des Weite-
ren tragen sie zur Entwicklung des Tourismus bei und
fördern die Beschäftigung. Eine Reihe kleiner Kinos
droht jedoch aufgrund hoher finanzieller Belastungen
zu verschwinden. Daher befürwortet die Stellungnah-
me die Zusammenarbeit zwischen kleineren Kinos,
um das kulturelle Erbe Europas zu wahren und ei-
ne pluralistische Filmindustrie aufrechtzuerhalten. Es
wird hervorgehoben, dass Kinos eine Schlüsselrolle
bei der Wahrung und Förderung lokaler und regionaler
kultureller Identitäten und Vielfalt spielen.

Die Stellungnahme stellt eine Reihe von Lösungen
zum Schutz der Filmindustrie vor. Demzufolge müssen
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lokale und regionale Gebietskörperschaften zunächst
ihre wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung erken-
nen und wirksame Maßnahmen zum Schutz der Film-
industrie ergreifen. Eine Möglichkeit zum Schutz des
Kinos ist die Digitalisierung. Sie bietet kleinen Regio-
nalkinos in Europa neue Möglichkeiten zum Austausch
audiovisueller Werke und Inhalte untereinander. Dies
kann auch die Chance bieten, neues Publikum zu ge-
winnen, alternative Inhalte zu nutzen, neue Dienst-
leistungen anzubieten und Inhalten aus verschiede-
nen Regionen größere Resonanz zu verleihen. Das
neue MEDIA-Programm der Europäischen Kommission
ermutigt Kinos zur Modernisierung und zur Verringe-
rung der digitalen Kluft zwischen den Mitgliedstaaten.
Zur Steigerung der Erfolgsquote ist es entscheidend,
dass ein Austausch von Informationen über bewährte
Verfahren zwischen den Akteuren stattfindet. Hierzu
zählen die Europäische Kommission, lokale und regio-
nale Regierungen, Filmkommissionen und -agenturen
sowie Produzenten.

• Stellungnahme des Ausschusses der Regionen „Digitalisierung für
das europäische Kino“ (2011/C 104/07), 2. April 2011, ABl. C104/31
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13366 NN DE EN
FR CS DA EL ES ET FI HU IT LT LV
MT NL PL PT SK SL SV

Kevin van ‘t Klooster
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität

Amsterdam

LÄNDER

AT-Österreich

OGH bestätigt Auskunftspflicht über Nutzer
dynamischer IP-Adressen im Strafverfahren

In Österreich sind Internetdiensteanbieter verpflich-
tet, der Staatsanwaltschaft auf deren Ersuchen hin
Auskunft über die Stammdaten eines Nutzers zu er-
teilen, dem zu einem bestimmten Zeitpunkt eine be-
stimmte IP-Adresse zugeteilt war. Dies hat der Ober-
ste Gerichtshof Österreichs (OGH) in einem Urteil vom
13. April 2011 noch auf der Basis der Rechtslage vor
Einführung der Vorratsdatenspeicherung entschieden.
Das Gericht verwarf damit eine Nichtigkeitsbeschwer-
de der Generalprokuratur.

Im Ausgangsfall ging es um die Identifizierung eines
Verdächtigen, dem von der Staatsanwaltschaft Steyr
vorgeworfen wurde, zwischen dem 4. Mai und dem
1. Juni 2009 unter Angabe falscher Kontonummern
über die Website der staatlichen Eisenbahngesell-
schaft ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) Online-
Fahrscheine bezogen zu haben. Daraufhin ordnete

die Staatsanwaltschaft die Sicherstellung der „Aus-
wertungsunterlagen hinsichtlich der Stammdaten“ an.
Hiergegen wandte sich der in Pflicht genommene
Internet-Provider, scheiterte aber mit seinem Ein-
spruch vor dem Landesgericht Steyr.

Die Generalprokuratur, die als besondere staatsan-
waltliche Behörde im österreichischen Rechtssystem
die Funktion der Rechtswahrerin innehat, legte darauf-
hin Nichtigkeitsbeschwerde ein. Darin machte sie u.a.
geltend, das von Art. 10a Staatsgrundgesetz (StGG)
geschützte Fernmeldegeheimnis umfasse nach zutref-
fender, grundrechtsfreundlicher Auslegung nicht nur
den Inhalt, sondern auch die „nicht selten auf den
Inhalt der Kommunikation hinweisenden“ Verkehrs-
daten. Zu einer somit von Art. 10a StGG geschütz-
ten Verarbeitung von Verkehrsdaten komme es auch,
wenn der Provider diese Daten zur Bestimmung von
Stammdaten heranziehen müsse, um einem entspre-
chenden Auskunftsersuchen nachkommen zu können.
Dabei liege ein Eingriff selbst dann vor, wenn nicht
die staatlichen Behörden selbst die Daten verarbeite-
ten, sondern ein privater Rechtsträger, der aber „im
Auftrag des Staates und ausschließlich zu staatlichen
Zwecken“ handle. Ein solcher Eingriff sei gemäß Art.
10a Abs. 2 StGG nur aufgrund einer richterlichen Be-
willigung zulässig.

Darüber hinaus hielt die Generalprokuratur eine
Pflicht zur Herausgabe von Stammdaten nur dann für
gegeben, wenn die Verkehrsdaten, die dafür verarbei-
tet werden müssen, zulässigerweise gespeichert wur-
den. Bei den heute üblichen Flatrate-Tarifen für den In-
ternetzugang sei eine Speicherung für Abrechnungs-
zwecke aber nicht mehr erforderlich. Damit müssten
diese Daten in der Regel nach Beendigung der Verbin-
dung gelöscht werden.

Der OGH sah dies anders: Für ihn spielt es „keine Rol-
le“, ob der Anbieter zur Erteilung der Auskunft über
Stammdaten betriebsintern auch Verkehrsdaten ver-
arbeiten muss. Ein Eingriff in das Kommunikationsge-
heimnis liege - insoweit in Bestätigung einer bereits
2005 gefällten OGH-Entscheidung - nicht vor, wenn
das „Geheimnis nicht nach außen dringt“. Die Daten-
verarbeitung durch den „Geheimnisträger“ sei nicht
mit der durch staatliche Organe gleichzusetzen. Eine
richterliche Bewilligung sei daher für die Herausgabe
der Stammdaten nicht erforderlich.

Zudem habe der Betreiber gemäß § 103 Abs. 4 TKG
durch „technische und organisatorische Vorkehrun-
gen“ sicherzustellen, dass solchen Auskunftsersuchen
entsprochen werden könne. Dies sei eine ausreichen-
de Grundlage für eine Verarbeitung der Verkehrsdaten
auch nach Verbindungsende. Andernfalls, so der OGH,
wäre danach „überhaupt keine Speicherung von Ver-
kehrsdaten mehr zulässig“ und somit „jegliche Aufklä-
rung und Verfolgung von Straftaten de facto unmög-
lich“. Dass dies nicht dem Willen des Gesetzgebers
entspreche, liege „auf der Hand“.

Anders hatte der Erste Zivilsenat des OGH im vori-
gen Jahr geurteilt: In Bezug auf das Verhältnis von
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Datenschutz- und Urheberrecht kam das Gericht zu
dem Schluss, dass die Löschungspflicht für Verkehrs-
daten, die nicht mehr zu dem Zweck benötigt werden,
zu dem sie erhoben wurden, einer Verarbeitung zur
Identifizierung von Rechtsverletzern in File-Sharing-
Netzwerken entgegen stehe (vgl. IRIS 2009-9/7).

• Urteil des OGH vom 13. April 2011 (Az. 15 Os 172/10y)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13379 DE

Sebastian Schweda
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

Filmproduzenten erreichen einstweilige Ver-
fügung gegen Provider der Streaming-
Plattform www.kino.to

Ein österreichischer und ein deutscher Filmproduzent
haben mit Unterstützung des Vereins für Antipiraterie
(VAP) gegen einen der größten österreichischen Inter-
netzugangsanbieter vor dem Handelsgericht Wien ei-
ne einstweilige Verfügung erwirkt.

Die Betreiber der streitgegenständlichen Internet-
plattform kino.to, die Links zu Streams urheberrecht-
lich geschützter Filme anbietet, werden in Russland
vermutet und waren daher für die Kläger nicht greif-
bar.

Der Internetzugangsanbieter, über den auch das Por-
tal kino.to abrufbar ist (wie über nahezu alle ande-
ren Provider in Europa auch), wurde zuvor abgemahnt
und darauf hingewiesen, dass über die Plattform Fil-
me wie etwa der preisgekrönte österreichische Film
”Das weiße Band” den Kunden des Anbieters rechts-
widrig zur Verfügung gestellt werden. Er wurde aufge-
fordert, diese Seite für seine Kunden zu sperren. Dem
kam der Anbieter nicht nach. Daraufhin klagten die
beiden Produzenten gegen ihn, es zu unterlassen, sei-
nen Kunden Zugang zu kino.to zu vermitteln, wenn
auf dieser Website Filmwerke der Kläger den Kunden
des Anbieters zur Verfügung gestellt werden. Dies sol-
le durch eine Sperre der Domain und das Blockieren
der IP-Adressen erfolgen. Zugleich begehrten die Klä-
ger eine einstweilige Verfügung bis zur Entscheidung
im ordentlichen Zivilverfahren.

Nun erließ das Handelsgericht Wien in einem ersten
Schritt die angestrebte einstweilige Verfügung. Dar-
in stellt es zunächst fest, dass durch das Portal ki-
no.to in das Recht der Zurverfügungstellung gemäß
§ 18a Urheberrechtsgesetz (UrhG) der werknutzungs-
berechtigten Filmproduzenten eingegriffen wird, auch
wenn das Portal etwaige Raubkopien nicht selbst her-
stellt, sondern sich die von Dritten rechtswidrig zur
Verfügung gestellten Kopien zunutze macht. Kino.to
müsse sich diese zurechnen lassen. Das österreichi-
sche Urheberrecht ermöglicht es gemäß § 81 Abs.

1a UrhG, gegen einen Vermittler vorzugehen, dessen
sich der Rechtsverletzer bedient, dies in Umsetzung
des Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG zur Har-
monisierung des Urheberrechts in der Informations-
gesellschaft. Sofern es sich dabei um einen Anbieter
im Sinne des eCommerce-Gesetzes handelt, ist die-
ser zuvor abzumahnen, was im gegebenen Fall auch
geschehen war.

Der Beklagte bestritt insbesondere, als reiner Zu-
gangsanbieter Vermittler in diesem Sinne zu sein, was
vom Erstgericht aber zurückgewiesen wurde. Es sei
zwar richtig, dass einen Zugangsanbieter keine all-
gemeine Überwachungspflicht trifft. Dies könne aber
nicht bedeuten, dass damit Eingriffe in das Urheber-
recht im Internet keinesfalls zu einer Unterlassungs-
bzw. speziellen Überwachungspflicht des Zugangsan-
bieters führen. Die Kläger hätten zutreffend darauf
verwiesen, dass weder die Endnutzer ein schutzwür-
diges Interesse an der Nutzung der illegal zur Verfü-
gung gestellten Inhalte haben, noch der Anbieter an
der Verbreitung derselben.

Problematisch an der Entscheidung erscheint jedoch,
dass damit nicht nur der Zugang zu illegalen Inhalten,
sondern begleitend dazu auch zu legal zur Verfügung
stehenden Inhalten geblockt wird und damit dem Zu-
gangsanbieter die Verpflichtung aufgetragen wird, zu
überprüfen, welche Inhalte von seinen Kunden bezo-
gen werden können. Gegen die Entscheidung wurde
Rechtsmittel eingelegt, in der Zwischenzeit ist der Zu-
gang zu der Plattform für die Kunden gesperrt.

• Pressemitteilung der VAP vom 17. Mai 2011
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13352 DE

Harald Karl
Pepelnik & Karl Rechtsanwälte, Wien

Datenschutzkommission genehmigt Google
Street View

Die Österreichische Datenschutzkommission (DSK)
hat den Dienst „Google Street View“ für Österreich un-
ter bestimmten Auflagen genehmigt.

Seit Januar 2010 ist "Google Street View" bei der DSK
registriert. Als im Frühjahr 2010 bekannt wurde, dass
Google bei den Bildaufnahmefahrten für Street View
auch WLAN-Daten ermittelte und teilweise aufzeich-
nete, leitete die DSK ein Prüfverfahren nach § 30 DSG
2000 ein. Google löschte darauf hin die Inhaltsdaten
und erklärte, dass bei den Street View-Fahrten keine
WLAN-Daten mehr erhoben würden.

Die DSK verfügte nun die Registrierung von "Google
Street View" und sprach gleichzeitig drei Empfehlun-
gen gegenüber Google aus, deren Einhaltung Voraus-
setzung für die Rechtmäßigkeit des Dienstes ist. Da-
nach sind bei Aufnahmen von Personen in besonders
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sensiblen Bereichen nicht nur die Gesichter, sondern
auch die Gesamtbilder der Personen unkenntlich zu
machen. Als besonders sensible Bereiche gelten ins-
besondere die Eingänge von Kirchen, Gebetshäusern,
Krankenhäusern, Gefängnissen oder Frauenhäusern.
Des Weiteren sind Aufnahmen privater, für Fußgänger
nicht einsehbarer Immobilien wie Privatgärten und -
höfe vor der Veröffentlichung unkenntlich zu machen.
Darüber hinaus soll Betroffenen gemäß § 28 Abs. 2
DSG 2000 ab dem Zeitpunkt der Datenermittlung ein
Widerspruchsrecht zustehen. Ein einfaches Geltend-
machen des Widerspruchsrechts sowie ein effektives
Mittel zu dessen Ausübung sollen bereits vor ihrer Ver-
öffentlichung der Bilddaten ermöglicht werden. Vor al-
lem soll bereits vor Veröffentlichung auf der Webseite
von Google über das Widerspruchsrecht und dessen
Ausübung informiert werden. Die beiden ersten Emp-
fehlungen sind spätestens bis zur Veröffentlichung der
Daten im Internet umzusetzen. Die dritte Empfehlung
soll mindestens zwölf Wochen vor Veröffentlichung
der Daten im Internet umgesetzt sein.

Im Falle der Nichtbefolgung der Empfehlungen sieht §
30 Abs. 6 DSG 2000 unter anderem die Möglichkeit
eines Verfahrens zur Überprüfung der Registrierung
oder einer Strafanzeige nach § 52 DSG 2000 vor.

• Informationen der DSK zur neuesten Entwicklung betreffend Google
Street View
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13351 DE EN

Martin Lengyel
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

BA-Bosnien Und Herzegowina

Änderungen der BHRT-Satzung verabschie-
det

Am 26. April 2011 hat der aus vier berufenen Mit-
gliedern bestehende Verwaltungsrat des BHRT (Hör-
funk und Fernsehen Bosnien-Herzegowina) Änderun-
gen der BHRT-Satzung verabschiedet.

Die Satzung verleiht dem Rat nunmehr die vollständi-
ge redaktionelle und verwaltungstechnische Kontrolle
über den Rundfunkveranstalter; dazu zählen unter an-
derem die vorherige Billigung des Programms und die
Einstellung von Redakteuren, was eigentlich Aufgabe
des Generaldirektors sein sollte.

Auch die OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit kriti-
sierte diese Entwicklung als „ein weiteres Indiz für
die Krise und den stagnierenden Reformprozess des
öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems in Bosnien-
Herzegowina, [was] ebenfalls die Dringlichkeit unter-
streicht, dass das Parlament zwei Mitglieder des BHRT-
Verwaltungsrats ernennt, um die zu ersetzen, deren

Mandat vor einem bzw. zwei Jahren abgelaufen ist. [...]
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist eines der grundle-
genden Instrumente einer Demokratie. Die objektiven
und pluralistischen Nachrichten, die er anbieten kann,
sind unabdingbar, um die Freiheit und Transparenz
von Wahlen zu gewährleisten, Korruption zu bekämp-
fen und die Menschen über alle Themen von öffent-
licher Bedeutung zu informieren. Öffentlich-rechtliche
Rundfunkveranstalter können dies nur leisten, wenn
ihre Infrastruktur gesetzlich geschützt ist, wozu ga-
rantierte redaktionelle Autonomie gehört.“

• Izmjene i dopune Statuta BHRT-a 28.04.2011 (koji je dostavljen pos-
lovodstvu BHRT-a 18.05.2011) (Änderungen der BHRT-Satzung)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13298 BS
• OSCE Representative on Freedom of the Media, Regular Report to
the Permanent Council, 23 June 2011 (Beauftragte für die Medienfrei-
heit an den Ständigen Rat der OSZE, Regelmäßiger Bericht, 23. Juni
2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13362 EN

Dusan Babic
Medienforscher und Analyst, Sarajevo

BG-Bulgarien

EU-Kommission leitet Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Bulgarien ein

Die Europäische Kommission hat gegen Bulgarien ein
Vertragsverletzungsverfahren wegen Unregelmäßig-
keiten beim Auswahlverfahren für Unternehmen ein-
geleitet, die die Plattformen für die digitale Verbrei-
tung von Hörfunk- und Fernsehangeboten (Multiple-
xe) aufbauen sollen (siehe IRIS 2011-4/12). Angeb-
lich beinhaltet das Auswahlverfahren nach Ansicht der
Kommission einige diskriminierende Bedingungen wie
zum Beispiel die Anforderung, dass die Bewerber kei-
ne Fernsehtätigkeit im Ausland ausüben dürfen. Durch
die Anwendung der letztgenannten Bedingung wurde
die österreichische Gesellschaft ORS vom Auswahlver-
fahren ausgeschlossen.

2009 urteilte das bulgarische Verfassungsgericht über
die Verfassungsmäßigkeit einiger Bestimmungen des
Gesetzes über elektronische Kommunikation (GEK)
und des Hörfunk- und Fernsehgesetzes (HFG); die Klä-
ger machten eine Unvereinbarkeit der Art. 47a, Art.
48 Abs. 3 und 4 GEK und Art. 116i HFG mit Art.
19 Abs. 1, 2 und 3 der Verfassung geltend. Letzte-
rer befasst sich mit uneingeschränkter wirtschaftli-
cher Betätigung und gleichen Geschäftsbedingungen,
um den Missbrauch von Monopolstellungen und un-
lauteren Wettbewerb zu verhindern und die Verbrau-
cher zu schützen. Es soll darüber hinaus Investitionen
und Unternehmen bulgarischer und ausländischer na-
türlicher und juristischer Personen schützen. Das Ge-
richt entschied, derartige Nichtdiskriminierungsbedin-
gungen seien nicht absolut und schlössen daher we-
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der die Existenz von Einschränkungen noch die Mög-
lichkeit aus, Anforderungen an eine wirtschaftliche Tä-
tigkeit durch Gesetz zu regeln; somit stellten sie keine
Verletzung der freien wirtschaftlichen Betätigung dar
(siehe IRIS 2009-8/8).

Die Änderungen zum GEK und zum HFG zielen dar-
auf ab, einen neuen Rechtsrahmen für terrestrischen
Digitalrundfunk zu etablieren, der den erfolgreichen
Übergang vom Analog- zum Digitalrundfunk gewähr-
leistet. Die Kläger sind der Ansicht, die Bestimmung
in Art. 47a GEK beschneide das verfassungsmäßi-
ge Recht natürlicher und juristischer Personen im
Land auf freie wirtschaftliche Betätigung. Nach ih-
rer Auffassung sind weder die Investitionen noch
die Unternehmen bulgarischer/ausländischer natürli-
cher und juristischer Personen geschützt. Dagegen
wird angeführt, wenngleich Hörfunk-/Fernsehtätigkeit
die Produktion von Hörfunk-/Fernsehangeboten und
die Ausstrahlung der Produktionen durch terrestri-
sche Verbreitung (analog und digital) umfasse, um
ein nicht begrenztes Publikum zu erreichen, beste-
he nicht die Notwendigkeit, dass die Produktionen ei-
nes Hörfunk-/Fernsehbetreibers über das eigene Netz-
werk des Betreibers ausgestrahlt werden. Die Ein-
schränkung aus Art. 47a GEK für die Lizenzen von
Hörfunk-/Fernsehbetreibern und verbundene Parteien,
Funkfrequenzen zu nutzen, sowie das Verbot aus Art.
48 Abs. 3 GEK für Multiplexbetreiber und verbunde-
ne Parteien, Hörfunk-/Fernsehbetreiber zu sein und
Hörfunk-/Fernsehsendungen zu produzieren, seien ef-
fiziente Instrumente des Gesetzgebers, die Grundsät-
ze der freien Wirtschaftsausübung durchzusetzen, un-
lauteren Wettbewerb zu verhindern und die Rechte
bulgarischer bzw. nicht-bulgarischer natürlicher und
juristischer Personen zu schützen. Es sei im Sin-
ne des Schutzes des öffentlichen Interesses, dass
in Art. 47a und Art. 48 Abs. 3 und 4 GEK dahin
gehend differenziert werde, dass Multiplex-Betreiber
und Hörfunk-/Fernsehbetreiber unterschiedliche Per-
sonen sein müssen. Die Vereinigung der beiden Tätig-
keiten in einer Gesellschaft würde zu einer Monopol-
stellung führen und somit die Verbraucherrechte be-
einträchtigen.

Ein weiterer Verstoß, den die Kommission anspricht,
besteht darin, dass der bulgarische Staat nicht be-
rechtigt gewesen sei, die Terrestrik in Sofia aus-
schließlich dem bulgarischen Nationalfernsehen vor-
zubehalten, da Letzteres zu jener Zeit keine Lizenz
für ein Regionalprogramm für dieses Gebiet gehabt
habe. Durch dieses Vorgehen habe der private Rund-
funkveranstalter Evropa keine Möglichkeit gehabt, am
Auswahlverfahren teilzunehmen.

Die dritte Anmerkung der Kommission bezieht sich auf
die Anforderung, dass einige Must-Carry-Programme
von den Multiplexen ausgestrahlt werden müssen.
2009 hatten bTV und Nova TV diesen Pflichtstatus
(siehe IRIS 2009-4/7), 2010-2011 erhielten btv Action,
TV7, MSAT, Darik und BBT einen derartigen Status.
Nach den europäischen Vorschriften kann eine solche
Pflicht nur in Ausnahmefällen auferlegt werden.

Bulgarien hat nun zwei Monate Zeit, auf die Anmer-
kungen der Kommission zu reagieren. Die Ausschrei-
bung für vier von insgesamt sechs Multiplexen, unter
anderem auch für den öffentlich-rechtlichen Multiplex,
der die Programme des bulgarischen nationalen Hör-
funks und Fernsehens ausstrahlen soll, gewann die
lettische Gesellschaft Hannu Pro. Zwei der Frequen-
zen gingen an das Unternehmen Towercom, das in
der Folge von NURTS Bulgarien übernommen wurde,
einem Gemeinschaftsunternehmen der bulgarischen
Telekommunikationsgesellschaft EAD und des zypri-
schen Offshore-Unternehmen Mancelord Limited (sie-
he IRIS 2011-4/12), vertreten durch den Mehrheitseig-
ner Corporate Commercial Bank.

Rayna Nikolova
Neue bulgarische Universität

Bulgarische Programme für Publikum außer-
halb Bulgariens

Am 7. Juni 2011 hat der Ministerrat der Nationalver-
sammlung einen neuen Gesetzesentwurf zur Ände-
rung des Çàêîí çà åëåêòðîííèòå ñúîáùåíèÿ (Gesetz
über elektronische Kommunikation - 3EC) vorgelegt.

Einige seiner Bestimmungen sehen neue Vorschrif-
ten für Körperschaften vor, die Radio- und Fern-
sehprogramme in Bulgarien produzieren, um die-
se ausschließlich im Ausland zu verbreiten. In die-
sem Zusammenhang werden in den Übergangs- und
Schlussbestimmungen des Gesetzesentwurfs auch ei-
nige neue Bestimmungen zum Çàêîí çà ðàäèîòî è òå-

ëåâèçèÿòà (Rundfunk- und Fernsehgesetz von 1998,
zuletzt abgeändert im Staatsanzeiger Nr. 28 vom
5. April 2011 - 3PT) hinzugefügt.

Ein neuer Paragraph mit dem Titel „Registrierung von
Rundfunk- und Fernsehveranstaltern, die Programme
für Publikum außerhalb der Republik Bulgarien produ-
zieren“ wird in Kapitel 7 des Rundfunk- und Fernsehge-
setzes (3PT) aufgenommen. Diese Veranstalter kön-
nen in zwei Kategorien eingeteilt werden: diejenigen,
die ihre Programme in Bulgarien und im Ausland sen-
den möchten, und jene, die Programme produzieren
möchten, um sie ausschließlich außerhalb Bulgariens
zu auszustrahlen.

Dem Entwurf zufolge werden die der ersten Kate-
gorie zuzuordnenden Veranstalter gemäß den allge-
meinen Vorschriften für die Registrierung bulgarischer
Rundfunk- und Fernsehveranstalter zugelassen, wäh-
rend für die Veranstalter der zweiten Kategorie beson-
dere Vorschriften gelten sollen. Letztere müssen beim
Rat für elektronische Medien einen Antrag einreichen,
dem die gleichen Unterlagen beizufügen sind wie im
Falle der Veranstalter der ersten Kategorie, mit Aus-
nahme folgender Unterlagen:
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1. eine Bescheinigung, dass der Antragsteller keine
finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem bulgari-
schen Staat hat;

2. eine Erklärung, dass der Antragsteller keine Beteili-
gungen, Anteile, Rechte oder irgendeine andere Form
der Beteiligung an Rundfunk- und Fernsehveranstal-
tern hält, die die zulässige Höchstgrenze gemäß dem
Kartellrecht der Republik Bulgarien überschreiten;

3. eine Erklärung, dass die in Art. 105 Abs. 4 des
Rundfunk- und Fernsehgesetzes (3PT) genannten Um-
stände nicht auf den Antragsteller zutreffen (dieser
Artikel legt fest, welche Personen nicht berechtigt
sind, einen Antrag auf Zulassung zu stellen);

4. vorausgehende Lizenzverträge über Urheberrech-
te bezüglich der Nutzung urheberrechtlich geschütz-
ter Werke im Programm sowie vorausgehende Lizenz-
verträge über verwandte Schutzrechte für die Verbrei-
tung von Programmdiensten Dritter.

Der Rat für elektronische Medien kann das Gebiet, in
dem ein Programm verbreitet wird, nicht einschrän-
ken. Dem Entwurf zufolge wird die Bescheinigung für
das zugelassene Programm auch keine Angaben über
das Gebiet enthalten, in dem das Programm ausge-
strahlt wird.

Gleichzeitig müssen Unternehmen, die diese Pro-
gramme über einen Uplink von Bulgarien aus in ei-
nem anderen Gebiet ausstrahlen, dem Rat für elek-
tronische Medien einen Nachweis über eine Einigung
über die Urheberrechte und verwandte Schutzrechte
bezüglich der Ausstrahlung des Programms und darin
enthaltener urheberrechtlich geschützter Werke vor-
legen.

Fazit: Der Rat für elektronische Medien wird gemäß
dem jüngsten Gesetzesentwurf keine wirksame Kon-
trolle darüber ausüben, ob die Rundfunk- und Fernseh-
veranstalter Urheberrechte und verwandte Schutz-
rechte der geschützten Werke beachten, die sie in
ihren außerhalb Bulgariens als Wiederholung ausge-
strahlten Programmen nutzen, doch er wird die für
den Uplink des Programms verantwortlichen Unter-
nehmen alle sechs Monate überprüfen.

• Ïðîåêò - Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà
çà åëåêòðîííèòå ñúîáùåíèÿ ( Îáí ., ÄÂ , áð . 41 îò 2007
ã .; èçì . è äîï ., áð . 109 îò 2007 ã ., áð . 36, 43 è 69 îò
2008 ã ., áð . 17, 35, 37 è 42 îò 2009 ã .; Ðåøåíèå � 3 íà
Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 2009 ã . - áð . 45 îò 2009 ã .;
èçì . è äîï ., áð . 82, 89 è 93 îò 2009 ã . è áð . 12, 17, 27 è
97 îò 2010 ã .) (Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes über
elektronische Kommunikation)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13358 BG

Ofelia Kirkorian-Tsonkova
Rechtsanwalt

Pläne der Regierung zur Finanzierung von
Filmproduktionen

Nachdem das bulgarische Verfassungsgericht eine
Bestimmung aufgehoben hatte, durch die die Regie-
rungsmehrheit versucht hatte, die staatliche Finan-
zierung für Filmproduktionen einzuschränken (siehe
IRIS 2011-5/8), hat der Minister für Kultur am 3. Ju-
ni 2011 im Rahmen der parlamentarischen Kontrolle
erklärt, dass er einen Betrag von BGN 16,6 Mio. (cir-
ca EUR 8,5 Mio.) aus dem Staatshaushalt beantragen
werde, der dem Bereich der Filmproduktion zugewie-
sen werden solle.

Der Minister erwähnte ebenfalls, dass alle seine Vor-
gänger Verträge für Filmproduktionen ohne jede finan-
zielle Unterstützung unterzeichnet hätten. Ihm zufol-
ge betrug das Budget des Nationalen Filmzentrums im
Jahr 2008 BGN 5,7 Mio. (ca. EUR 2,9 Mio.), wobei der
Gesamtbetrag der genehmigten Projekte dreimal so
hoch lag.

Im Jahr 2010 wurden insgesamt 144 Filme produziert
(Spiel- und Kurzfilme sowie Filme mittlerer Länge). Ge-
genüber 2009 stieg die Gesamtzahl aller produzierten
Filme um 30,9 % (34 Filme).

Die Anzahl der Dokumentarfilme und Kurzfilme für
den Unterricht war 2010 1,7 Mal so hoch wie im Vor-
jahr. Die Gesamtzahl an Kurzfilmen sowie Filmen mitt-
lerer Spieldauer belief sich 2010 auf 17, d. h. es wur-
den im Vergleich zu 2009 sieben Filme mehr produ-
ziert. Im Jahr 2010 reduzierte sich die Zahl der Lang-
spielfilme um 1,8 (insgesamt wurden 17 Filme produ-
ziert).

Die Anzahl der für die Ausstrahlung im Fernsehen pro-
duzierten Filme stieg im Jahr 2010 und machte 69,4
% aller produzierten Filme aus, eine Steigerung von
16,1 % gegenüber dem Vorjahr.

• Ïàðëàìåíòàðåí êîíòðîë 03/06/2011 (Weitere Informationen
über die parlamentarische Kontrolle)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13357 BG

Rayna Nikolova
Neue bulgarische Universität

Neuer Gebührentarif für Hörfunk- und Fern-
sehtätigkeit

Mit Verordnung Nr. 108 vom 26. April 2011 zur Billi-
gung des Gebührentarifs für Hörfunk- und Fernsehtä-
tigkeit (verkündet im Staatsanzeiger Nr. 35 vom 3.
Mai 2011) hat der bulgarische Ministerrat, gestützt
auf Art. 102 Abs. 6 des Hörfunk- und Fernsehgeset-
zes, einen neuen Gebührentarif für Hörfunk und Fern-
sehen verabschiedet und den alten Tarif aufgehoben,
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der vom Ministerrat 2006 verabschiedet worden war
(Verordnung des Ministerrats Nr. 135, verkündet im
Staatsanzeiger Nr. 49, 2006).

Der neue Tarif setzt die Änderungen im Hörfunk- und
Fernsehgesetz in Bezug auf die Verfahren zur Lizen-
zerteilung für Fernsehtätigkeit und für die Schaffung
von Programmen um, die über elektronische Kommu-
nikationsnetze für terrestrische Digitalrundfunküber-
tragung ausgestrahlt werden (siehe IRIS 2010-2/6).

Die Gebührentarife für Hörfunk- und Fernsehtätigkeit
wurden in Übereinstimmung mit folgenden Grundsät-
zen festgelegt:

- Gleichberechtigung zwischen Hörfunk- und Fernseh-
veranstaltern,

- Verhältnismäßigkeit hinsichtlich der Verwaltungsko-
sten,

- Förderung von Wettbewerb und Bereitstellung neuer
Dienste und

- Zufriedenheit der Verbraucher mit der Qualität von
Hörfunk- und Fernsehangeboten.

Der neue Tarif ist seit 3. Mai 2011 in Kraft.

• ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ � 108 ÎÒ 26 ÀÏÐÈË 2011 Ã . çà
îäîáðÿâàíå íà Òàðèôà çà òàêñèòå çà ðàäèî - è òåëåâèçèîí-
íà äåéíîñò (Verordnung Nr. 108 vom 26. April 2011 zur Billigung
des Gebührentarifs für Hörfunk- und Fernsehtätigkeit (verkündet im
Staatsanzeiger Nr. 35 vom 3. Mai 2011))
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13302 BG

Rayna Nikolova
Neue bulgarische Universität

Bericht über die Tätigkeit der Medienregulie-
rungsbehörde

Nach einem Bericht über die Tätigkeit des bulgari-
schen Rats für elektronische Medien (CEM) für das
Jahr 2010 wurden zwei Lizenzen für die digitale Aus-
strahlung von Must-Carry-Programmen vergeben, und
zwar an Towercom Bulgaria EAD und Hannu Pro Bul-
garia EAD. Das Lizenzvergabeverfahren endete im Fe-
bruar 2011.

Während des Berichtszeitraums wurde das Lizenz-
vergabeverfahren für Fernsehtätigkeit in Übereinstim-
mung mit der Methode nach der Digitalrundfunkver-
einbarung ebenfalls abgeschlossen.

Der Rat problematisiert in seinem Bericht für die zwei-
te Hälfte des vergangenen Jahres folgende Punkte:

- Anstrengungen zum Schutz geistigen Eigentums in
der Tätigkeit der Mediendiensteanbieter;

- Verbraucherschutz in Hörfunk- und Fernsehprogram-
men, in denen SMS-Mitteilungen oder sonstige Arten
der Zuschauerbeteiligung erforderlich sind;

- Verbraucherschutz durch Technologieneutralität von
Werbebotschaften im Vergleich zu anderem Inhalt;

- Schutz der inhaltlichen Vielfalt durch Einfüh-
rung einer Verjährungsfrist für das Recht auf ver-
pflichtende digitale Ausstrahlung von Must-Carry-
Fernsehprogrammen;

- Schutz der Medienunabhängigkeit durch Neufassung
der Definitionen von landesweiten, regionalen und lo-
kalen Programmen und durch die gesetzliche Aner-
kennung der Existenz von Senderketten.

• Ñòåíîãðàìà îò ïëåíàðíîòî çàñåäàíèå íà Íàðîäíîòî ñúî-
áðàíèå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ íà 11 ìàé 2011 ã . ïî ò .2
îò äíåâíèÿ ðåä îòíîñíî Îò÷åò çà äåéíîñòòà íà Ñúâåòà
çà åëåêòðîííè ìåäèè çà ïåðèîäà îò 1 þëè äî 31 äåêåì-
âðè 2010 ã . ñ âíîñèòåë Ñúâåò çà åëåêòðîííè ìåäèè (Mit-
schrift des Plenarsitzung der bulgarischen Nationalversammlung vom
11. Mai 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13303 BG

Rayna Nikolova
Neue bulgarische Universität

CY-Zypern

Digitalumstellung mit Änderung des
Hörfunk- und Fernsehgesetzes geregelt

In der Republik Zypern erfolgt die Digitalumstellung
am 1. Juli 2011; alle notwendigen Maßnahmen für
einen reibungslosen Übergang wurden im Vorfeld ab-
geschlossen. Mitte April stimmte das Repräsentanten-
haus über entsprechende Änderungen zum Gesetz
über Hörfunk- und Fernsehsender L.7(I)/1998 (Ο περί
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμος ) ab, durch
die die Verfahren festgelegt werden, nach denen sich
die Hörfunk- und Fernsehunternehmen richten sollten,
um ihren Betrieb im neuen Umfeld fortzusetzen.

Die verabschiedeten Änderungen waren sehr viel en-
ger gefasst als im Gesetzentwurf vorgeschlagen (sie-
he IRIS 2011-5/11); angesichts der Dringlichkeit eines
raschen Übergangs zum digitalen Umfeld entschied
sich das Repräsentantenhaus, weitere Änderungen zu
einem späteren Zeitpunkt zu beraten.

Das Änderungsgesetz sieht Folgendes vor:

Der Name des Gesetzes wird von „Hörfunk- und Fern-
sehgesetz“ in „Gesetz über Hörfunk- und Fernsehor-
ganisationen“ geändert, während der Name der Re-
gulierungsbehörde („Hörfunk- und Fernsehbehörde“)
unverändert bleibt. Die Position des Behördenleiters
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hat sich geändert, der Inhaber des Postens über-
nimmt hauptamtlich Führungsaufgaben. Die Amtszeit
des Leiters kann um ein weiteres Mandat verlängert
werden.

Bestehende Lizenzinhaber werden als Lizenznehmer
nach dem neuen Gesetz betrachtet, während neue
Antragsteller bis zum 30. Juni 2011 befristete Lizen-
zen erhalten konnten. In der Zwischenzeit prüft die
Hörfunk- und Fernsehbehörde Lizenzanträge für Digi-
talübertragung, die ab dem 1. Juli 2011 in Kraft treten.
Jegliche Übertragung nach diesem Datum erfordert ei-
ne neue Lizenz für die übertragende Organisation.

Die Lizenzgebühr ist auf EUR 51.400 pro Jahr für Fern-
sehbetreiber festgesetzt; sie müssen darüber hinaus
eine zusätzliche Abgabe in Höhe von 0,5 % ihrer Wer-
beeinnahmen zahlen.

Durch das Änderungsgesetz werden auch folgende
weitere Fragen geregelt:

- Definitionen, durch die sowohl Rundfunkveranstalter
als auch Anbieter audiovisueller Mediendienste von
dem Gesetz erfasst werden;

- die Verpflichtung für Betreiber, kostenlos Mitteilun-
gen der Hörfunk- und Fernsehbehörde zu übertragen,
die „im direkten Zusammenhang“ mit den Funktionen
und Aufgaben der Regulierungsbehörde stehen;

- Zeit und andere Konditionen für die Übertragung
bestimmter Kategorien von Werbung, zum Beispiel
Bekanntschafts- und Flirtbotschaften, Preisrätsel und
Glücksspiele.

Wie erläutert, wurde das Gesetz bereits verkündet
und eine Reihe neuer und digitaler Lizenzen wurde
von der Behörde vergeben. Im digitalen Umfeld wer-
den alle lokalen Sender zu inselweiten Betreibern.

Im Laufe der Digitalumstellung beraten Velister Ltd.,
das Unternehmen, das die Lizenz für die kommerzi-
elle Digitalplattform hält, und das Büro des Kommis-
sars für elektronische Kommunikation und Postdienste
mit Rundfunkveranstaltern und Anbietern audiovisu-
eller Mediendienste einen Entwurf für ein Dokument
über die Bedingungen, die die Beziehungen (Rechte
und Pflichten) zwischen Velister Ltd. und am Zugang
zu der Digitalplattform Interessierten regeln werden.

• L.73(I)2011, Επίσημη 325306367µ365301´371364361, 28/04/2011 (Ände-
rungsgesetz L.73(I)2011 zur Änderung des Gesetzes über Hörfunk-
und Fernsehsender L.7(I)/1998, Amtsblatt vom 28. April 2011) EL

Christophoros Christophorou
Politik-Analyst, Medien- und Wahlexperte

DE-Deutschland

KJM-Kriterien zur Anerkennung von Jugend-
schutzprogrammen

Die Kommission für Jugendmedienschutz der Landes-
medienanstalten (KJM) hat am 11. Mai 2011 Kriterien
für die Anerkennung von Jugendschutzprogrammen
im World Wide Web veröffentlicht.

Ausgangspunkt der Überlegungen der KJM ist, dass
die Anbieter potentiell jugendgefährdender bzw.
entwicklungsbeeinträchtigender Inhalte ihren nach
dem Jugendmedienstaatsvertrag (JMStV) auferlegten
Schutzpflichten nachkommen können, indem sie für
ihre Inhalte anerkannte Jugendschutzprogramme ein-
richten. Über die Voraussetzungen dieser Anerken-
nung soll das nun vorgelegte Dokument informieren.

Zunächst hält die KJM fest, dass es sich bei Ju-
gendschutzprogrammen um nutzerautonome Jugend-
schutzfilter handelt, d.h. um technische Filtersyste-
me, die dem (minderjährigen) Nutzer einen alters-
differenzierten Zugang zu Telemedienangeboten bie-
ten und von Eltern oder sonstigen Betreuungsper-
sonen aktiviert bzw. deaktiviert, konfiguriert und er-
gänzt werden können. Des Weiteren muss es sich
um ein funktionsfähiges und handhabbares Programm
handeln, das mit anderen Anwendungen verein-
bar, inhaltlich und technisch aktualisierbar, für El-
tern/Betreuungspersonen einfach zu bedienen und
gleichzeitig für Kinder und Jugendliche nicht leicht zu
umgehen ist. Darüber hinaus muss das Programm bei
der Blockierung unzulässiger Inhalte so zuverlässig
wie möglich funktionieren, mithin eine Blockaderate
unzulässiger Inhalte von mindestens 80 Prozent vor-
weisen, alle von der Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien (BPjM) indizierten Inhalte erfassen
und Ergänzungen durch Eltern/Betreuungspersonen
zulassen. Schließlich sollen die Programme einen dem
jeweiligen Alter gerechten Zugang Minderjähriger zu
Telemedienangeboten ermöglichen, folglich altersdif-
ferenzierte Einstellmöglichkeiten nach Altersgruppen
bieten und in der Lage sein, standardisierte, maschi-
nenlesbare Altersklassifizierungen zutreffend und zu-
verlässig zu lesen und zu interpretieren.

Zusätzlich zu den dargestellten Kriterien der Anerken-
nung des Programms weist die KJM bei den einzelnen
Punkten darauf hin, welche Nachweise oder Verfah-
ren zur Feststellung des Vorliegens der Voraussetzun-
gen von den Anbietern zu erbringen beziehungsweise
heranzuziehen sind. Die genannten Voraussetzungen
sind ausdrücklich nicht abschließend und für künftige
technische oder inhaltliche Anpassungen offen.
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• Informationen der KJM für Betreiber und Anbieter von Jugendschutz-
programmen
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13355 DE

Anne Yliniva-Hoffmann
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

Hessen stellt Förderprogramm für die Kino-
digitalisierung vor

Ende April 2011 hat das Hessische Ministerium für
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung ein Pro-
gramm zur Förderung der Kinodigitalisierung vorge-
stellt.

Das Programm ist eine der Maßnahmen, die das Land
Hessen aus den für den Zeitraum 2007-2013 zur
Verfügung gestellten Fördermitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert. Ziel
ist die Unterstützung hessischer Kinos bei der Umstel-
lung von analoger auf digitale Vorführtechnik unter
Bezugnahme auf die Mitteilung der Europäische Kom-
mission über die Digitalisierung des europäischen Ki-
nos vom 24. September 2010 (vgl. IRIS 2010-10/8).

Antragsberechtigt sind Kinos mit maximal sechs Lein-
wänden je Betriebsstätte und einem jährlichen Ge-
samtnettokartenumsatz zwischen EUR 40.000 (alter-
nativ: mindestens 8.000 Besucher) und EUR 260.000,
berechnet anhand des Durchschnitts der vergange-
nen drei Jahre vor Antragstellung. Gewerbliche Kino-
betreiber müssen zudem kleine oder mittlere Unter-
nehmen mit weniger als 250 Beschäftigten und höch-
stens EUR 50 Mio. Jahresumsatz sein.

Unterstützt wird die erstmalige Umrüstung auf digita-
le Projektionstechnik, mithin der Erwerb der erforder-
lichen Gerätschaften sowie deren Installation.

Gefördert werden maximal 25 Prozent der Investiti-
onskosten, höchstens jedoch EUR 17.500 pro Lein-
wand. Eine Anhebung dieser Sätze auf 30 Prozent
(EUR 21.000) ist bei Erfüllung bestimmter kultureller
(hoher Anteil deutscher/europäischer Filme) und/oder
struktureller (Sitz an einem Ort mit weniger als 20.000
Einwohnern) Kriterien möglich.

Die Förderung kann neben anderen Fördermaßnah-
men gewährt werden, sofern letztere nicht aus Mitteln
der Europäischen Union stammen und der Eigenan-
teil des Begünstigten mindestens 20 Prozent beträgt.
Weitere Bedingung für die Zuweisung von Mitteln aus
diesem Programm durch das Land Hessen ist eine För-
derung durch den Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien (BKM).

Das Gesamtbudget der Maßnahme beläuft sich auf
EUR 2 Mio., die bis zum 31. Dezember 2013 zur Verfü-
gung stehen. Die Antragsfrist endet am 31. Dezember
2012.

• Informationen und weiterführende Links zum Hessischen Programm
zur Kinodigitalisierung
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13354 DE

Anne Yliniva-Hoffmann
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

Bundestag veröffentlicht Gutachten zur Vor-
ratsdatenspeicherung

In einem jüngst veröffentlichten Gutachten gelangt
der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundes-
tags zu der Einschätzung, dass die EU-Richtlinie (RL)
2006/24/EG zur anlasslosen Vorratsdatenspeicherung
nicht mit der Europäischen Grundrechtecharta (GRCh)
vereinbar ist (siehe IRIS 2010-4/12). Im Gutachten
wird festgestellt, es gäbe „zweifelsfrei keine Ausge-
staltung dieser RL [04046], die eine Vereinbarkeit mit
der GRCh sicherstellt.“

Der Wissenschaftliche Dienst bejahte zunächst so-
wohl die Legitimität des verfolgten Zwecks, als auch
die Geeignetheit der RL und deren Erforderlichkeit.
Die verfolgten Ziele des Schutzes der öffentlichen
Ordnung, die präventive und restriktive Bekämpfung
von Straftaten sowie der Schutz der Rechte und Frei-
heiten Anderer seien „berechtigte, da dem Gemein-
wohl dienende Ziele, die auch dem Erfordernis des
Art. 8 Abs. 2 EMRK genügen dürften“. Die Geeignet-
heit der RL folge aus dem abstrakt-generellen Beurtei-
lungsspielraum. Darüber hinaus sei sie auch erforder-
lich, was sich zum einen daraus ergebe, dass die „an-
lasslose Speicherung umfangreicher und somit siche-
rer und effektiver“ sei „als eine verdachtsbegründete
Speicheranordnung im Einzelfall“. Zum anderen kön-
ne nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden,
dass das mildere „Quick-freeze-Verfahren“ gleicher-
maßen effektiv sei, insbesondere da es aufgrund des
hierzulande allgemein strengen Datenschutzes leer-
laufen könne.

Was hingegen die Angemessenheit betrifft, vermoch-
te der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bun-
destages die Konformität der RL mit der GRCh nicht
mehr zu bejahen. Grundrechtsrelevante Aspekte sei-
en hierbei die Nutzung der Daten, die Art der ge-
speicherten Daten, die Dauer der Speicherung und
die Belastung von Diensteanbietern durch die Kosten
der Speicherung. In Anbetracht einer „nur marginal
um 0,006%“ verbesserten Aufklärungsquote stünden
der verfolgte Zweck und die hierzu ergriffenen Mittel
nicht in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander.
Besondere Aufmerksamkeit ließ der Wissenschaftliche
Dienst hierbei den Telekommunikationsanbietern zu-
teil werden. Durch die hohe Belastung greife die RL
in ihrer momentanen Ausgestaltung „unangemessen
in das Gemeinschaftsgrundrecht der Berufs- und wirt-
schaftlichen Betätigungsfreiheit“ dieser Anbieter ein.
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Die Zukunft der Vorratsdatenspeicherung bleibt bis zu
ihrer Überprüfung durch den EuGH ungewiss. Sie gilt
auch nach dem Bundestagsgutachten als eines der
umstrittensten sicherheitsrechtlichen Instrumente. So
sehen ihre Befürworter in einer Vorratsdatenspeiche-
rung mit einer Mindestspeicherfrist von 6 Monaten ein
unverzichtbares Werkzeug, „um terroristische Netz-
werkstrukturen aufklären zu können“. Kritiker hinge-
gen verweisen auf den mutmaßlich geringen Nutzen
und warnen vor der Gefahr von Datenmissbrauch und
Profilbildung.

• Gutachten (Az. WD 11 - 3000 - 18/11) vom 25. Februar 2011
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13353 DE

Tobias Raab
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

FR-Frankreich

Der Staatsrat hebt für zu Gewerbezwecken
erworbene Produkte die Abgabepflicht für
Privatkopien auf

In einem Urteil vom 17. Juni 2011 hat der Conseil
d’Etat (Staatsrat - oberstes Verwaltungsgericht) die
Abgabepflicht für Privatkopien auf solche Produkte
aufgehoben, die für gewerbliche Zwecke erworben
wurden. Es sei daran erinnert, dass aus Artikel L. 311-
1 des Code de la propriété intellectuelle (Gesetz über
das geistige Eigentum - CPI) zur Umsetzung der Richt-
linie 2001/29/EG hervorgeht, dass die Autoren und
ausübenden Künstler der auf Tonträgern und Video-
bändern aufgezeichneten Werke sowie ihre Produzen-
ten das Recht auf eine Vergütung für die zu privaten
Zwecken erfolgte Vervielfältigung ihrer Werke haben.
Diese Vergütung steht ebenfalls den Autoren und Her-
ausgebern von Werken zu, die auf einem beliebigen
anderen Träger aufgenommen wurden, sofern sie zu
privaten Zwecken auf einem digitalen Aufzeichnungs-
träger vervielfältigt wurden. Artikel L. 311-5 des CPI
überlässt einem Ausschuss (dem Ausschuss „Privatko-
pie“) die Bestimmung der von dieser Vorschrift betrof-
fenen Träger, der Vergütungssätze (die sich nach Art
des Trägers und der damit möglichen Aufzeichnungs-
dauer richten) sowie der Zahlungsmodalitäten.

Mehrere Gesellschaften und Berufsverbände von Her-
stellern und Händlern von Aufzeichnungsmaterial ha-
ben jedoch beim Staatsrat Klage erhoben, um die Auf-
hebung der Entscheidung vom 17. Dezember 2008 zu
fordern, durch die der Privatkopieausschuss die Ver-
gütung erhöht und die Sätze auf einige „neue“ Träger
ausgeweitet hatte. Die Kläger fochten die Ausweitung
der Vergütungspflicht auf von durch Fachpublikum zu
einem anderen als dem privaten Nutzen erworbene

Produkte an. In seinem Urteil vom 17. Juni 2011 er-
innerte das oberste Verwaltungsgericht an die die
Vergütung für Privatkopien bestimmenden Grundsät-
ze. Des Weiteren erinnerte der Staatsrat daran, dass
der EuGH, der mit einer Vorlagefrage befasst wur-
de, in seinem Urteil in der Rechtssache Padawan
vom 21. Oktober 2010 befunden hat, dass die un-
terschiedslose Anwendung der Abgabe für Privatko-
pien, insbesondere für Anlagen, Geräte sowie digi-
tale Vervielfältigungsträger, die nicht privaten Nut-
zern zur Verfügung stehen und eindeutig für andere
Zwecke als den der Herstellung von Kopien zum Ei-
gengebrauch bestimmt sind, nicht mit der Richtlinie
2001/29 übereinstimmt. Folglich hob der Staatsrat die
Entscheidung des Ausschusses „Privatkopie“ auf. Die-
se war angefochten worden, weil der Ausschuss dar-
in beschlossen hatte, dass sämtliche Träger abgabe-
pflichtig seien und weil er keine Befreiungsmöglichkeit
für diejenigen Träger, die insbesondere zu gewerbli-
chen Zwecken erworben wurden, vorsah und „deren
Nutzungsbedingungen nicht die Annahme einer priva-
ten Nutzung zulassen“. Dabei, so der Staatsrat, sei es
unerheblich, dass der Ausschuss den Vergütungssatz
für bestimmte Aufnahmegeräte je nach gewerblichem
Nutzungsgrad gewichtet habe.

Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes erfordert im
Prinzip, dass dieser Rechtsakt als niemals zustande
gekommen gilt. Es wird allerdings erachtet, dass ei-
ne rückwirkende Aufhebung noch schwerwiegendere
Rechtsunsicherheiten bei Rechteinhabern und den be-
teiligten Unternehmen bewirken würde. Darüber hin-
aus könnte sie Rückzahlungsforderungen bzw. Forde-
rungen zusätzlicher Zahlungen zur Folge haben, de-
ren Ausweitung sich stark auf die Kontinuität des für
die Vergütung des Rechts auf Privatkopie eingeführten
Mechanismus auswirken würde. Aus diesem Grund
beschloss der Staatsrat, dass die Aufhebung der Ent-
scheidung erst mit Ablauf einer sechsmonatigen Frist
wirksam wird. Diese Frist sollte dem Ausschuss die
Möglichkeit geben, neue, dieses Urteil berücksichti-
gende Tarife festzusetzen. Die Rechteinhaber sind ih-
rerseits der Auffassung, dass „es nunmehr Aufgabe
der Behörden und des Privatkopieausschusses ist, die
notwendigen Anpassungen am Vergütungsmechanis-
mus für Privatkopien vorzunehmen und dabei gleich-
zeitig die gerechte Vergütung der Rechteinhaber zu
wahren“.

• Conseil d’Etat (10e et 9e sous-sect. réunies), 17 juin 2011 - Canal
+ Distribution, Motorola, Nokia et a. (Staatsrat (in der Zusammenset-
zung der 10. und 9. Unterabteilung), 17. Juni 2011 - Canal+ Distribu-
tion, Motorola, Nokia et al.)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13350 FR

Amélie Blocman
Légipresse
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Beiläufige Einbeziehung eines Werkes stellt
eine Ausnahme zum Urheberrecht dar

Der im Jahre 2002 erstmalig aufgeführte Dokumen-
tarfilm „Etre et avoir“, in dem es um die einzige Klas-
se einer Dorfschule geht, hat nicht nur französische
Filmgeschichte geschrieben, sondern sorgt nun auch
für Neuerungen in der französischen Rechtsprechung.
Der Lehrer der Klasse, Georges Lopez, gleichzeitig die
Hauptfigur im Film, hatte den Regisseur, den Kopro-
duzenten und die Verleiher wegen nicht genehmig-
ter Auswertung seiner Rechte als Urheber und aus-
übender Künstler sowie wegen Verletzung seiner ex-
klusiven Rechte an seinem Bild, seinem Namen und
seiner Stimme auf Schadenersatzzahlungen verklagt
und war damit durch alle Gerichtsinstanzen bis vor
den Kassationshof (cour de cassation) gegangen (sie-
he IRIS 2004-10/11). Die oberste Gerichtsinstanz hat-
te sich nun, fast zehn Jahre nach der Erstaufführung
des Films, erneut mit dem Film zu befassen.

Ein Zeichner, Urheber von Illustrationen aus einem
Lehrbuch für den Französischunterricht mit dem Titel
„Gafi le fantôme“, sowie die Verwertungsgesellschaft
Société des auteurs et arts visuels et de l’image fixe
(Gesellschaft für Urheberrechte der bildenden Künst-
ler - SAIF), dessen Mitglied der Zeichner ist, hatten
die Produktionsgesellschaft des Films wegen Urheber-
rechtsverletzung verklagt. Sie warfen ihr vor, wieder-
holt und ohne Genehmigung besagte Illustrationen im
Film gezeigt zu haben. Die Klage war im Verfahren
zur Hauptsache mit der Begründung abgewiesen wor-
den, bei den Illustrationen handele es sich lediglich
um „Beiwerk“ zum Hauptthema des Films. Somit liege
keine Verletzung der Rechte des Urhebers an seinen
Werken vor. Zur Begründung ihres Einspruchs vor dem
Kassationshof gaben die Kläger an, das Berufungsge-
richt habe mit diesem Urteil eine gesetzlich nicht vor-
gesehene Ausnahme von den Rechten der Kläger ge-
macht. Diese Ausnahme sei in Artikel L. 122-5 des Co-
de de la propriété intellectuelle (Gesetz über das gei-
stige Eigentum - CPI) in seiner gesetzlichen Fassung
vom 1. August 2006, im Rahmen derer die Richtlinie
2001/29 EG vom 22. Mai 2001 in nationales Recht um-
gesetzt wurde, sogar ausdrücklich ausgeschlossen.

Der Kassationshof erklärte in Übereinstimmung mit
dem Berufungsgericht, die Illustrationen, wie sie im
Dokumentarfilm sowie im Bonusmaterial der DVD ent-
halten seien, würden nur im Schwenk der Kamera ge-
zeigt, was lediglich einen flüchtigen Blick auf sie er-
laube. Meist befänden sie sich im Hintergrund, allein
die Schüler sowie der Lehrer stünden im Vordergrund.
Zu keinem Zeitpunkt würden die Illustrationen im Ge-
brauch der Schüler gezeigt, sondern seien ausschließ-
lich in der Kulisse als dazugehöriges Hintergrundmotiv
zu sehen und würden nur kurz und nicht allein gezeigt.
Laut oberster Gerichtsinstanz hat das Berufungsge-
richt folgerichtig geurteilt, eine derartige Präsentati-
on des strittigen Werkes sei „Beiwerk zum Hauptthe-

ma“, welches in der Dokumentation in der Beschrei-
bung des Lebens und der Beziehungen des Lehrers
und der Kinder der einzigen Klasse einer Dorfschule
bestehe. Die Darstellung der Illustrationen sei somit
als „beiläufige Einbeziehung“ eines Werkes zu sehen.
Für das Gericht wird das urheberrechtliche Monopol
durch eine derartige beiläufige Einbeziehung im Sin-
ne der Richtlinie 2001/29 EG vom 22. Mai 2001, wie
sie der Gesetzgeber im Rahmen der vorbereitenden
Arbeiten zum Gesetz vom 1. August 2006 unter Be-
rücksichtigung des positiven Rechts in französisches
Recht umsetzen wollte, eingeschränkt.

Das Urteil ist insofern interessant, als es eine Ausnah-
me vom Urheberrecht schafft, die nicht im CPI veran-
kert ist.

• Cour de cassation (1re ch. civ.), 12 mai 2011 - M. Schikler, dit Merel,
et SAIF c. Maia Films (Kassationshof, 1. Zivilkammer, 12. Mai 2011 -
M. Schickler, genannt Merel, und SAIF gegen Maia Films) FR

Amélie Blocman
Légipresse

Verweis auf namentlich genanntes soziales
Netzwerk im Rundfunk ist Schleichwerbung

Der Conseil supérieur de l’audiovisuel (Rund-
funkaufsichtsbehörde - CSA) hatte sich zu einer
Anfrage eines Fernsehsenders zu äußern, in der es
darum ging, ob es werberechtlich zulässig sei, die
Fernsehzuschauer auf Seiten in sozialen Netzwerken
zu verweisen, die eigene TV-Sendungen betreffen.
Im Hörfunk und Fernsehen ist es durchaus üblich,
die Rundfunkteilnehmer auf Seiten hinzuweisen, die
sich auf die Rundfunksendungen beziehen und über
soziale Netzwerke wie Facebook abgerufen werden
können, bzw. die Rundfunkteilnehmer aufzufordern,
sich über das soziale Netzwerk Twitter zu äußern.
In einem Beschluss vom 12. April 2011, der am 27.
Mai 2011 veröffentlicht wurde, erklärte der CSA,
die Vorgehensweise, Fernsehzuschauer auf soziale
Netzwerke hinzuweisen, ohne diese namentlich zu
erwähnen, sei als Information zu werten. Der Verweis
auf ein soziales Netzwerk mit namentlicher Nennung
hingegen stelle Schleichwerbung insofern dar, als
jedes soziale Netzwerk zu einem Handelsunterneh-
men gehöre und sein Name als Marke eingetragen
sei. Eine namentliche Nennung stelle somit eine
Abweichung von den Bestimmungen aus Artikel
9 der Verordnung Nr. 92-280 vom 27. März 1992
dar, in dem die allgemeinen Grundsätze zu den
Verpflichtungen der Veranstalter von Diensten in den
Bereichen Werbung, Sponsoring und Teleshopping
festgelegt sind. In diesen Bestimmungen heißt es:
„Schleichwerbung ist verboten. (...) Schleichwer-
bung ist die verbale oder bildliche Darstellung von
Waren, Dienstleistungen, des Namens, der Marke
oder von Aktivitäten des Herstellers der Waren oder
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eines Dienstleisters in den Sendungen, wenn diese
Darstellung zu Werbezwecken erfolgt“.

Der Beschluss löste heftige Kritik seitens der Betroffe-
nen aus, allen voran die Fernsehsender sowie zahlrei-
che Rundfunkmoderatoren aus dem In- und Ausland.
Sie sehen die Position der Regulierungsbehörde als
überholt an. Der CSA sah sich deshalb genötigt, „zur
Ausräumung sämtlicher Missverständnisse“ am 8. Ju-
ni 2011 den vollständigen Wortlaut des Schreibens zu
veröffentlichen, das er den Sendern zugeleitet hatte.
Auch CSA-Beraterin Christine Kelly rechtfertigte sich:
„Wir ermutigen zur Nutzung der sozialen Netzwerke
und wollen sicherlich kein Hemmschuh sein. Die Mit-
glieder des CSA verbringen dort Stunden. Wir beto-
nen lediglich, dass die Sender sagen müssen ,Besu-
chen Sie uns auf den sozialen Netzwerken’, statt zu
sagen ,Besuchen Sie uns auf Facebook’“, erläuterte
sie unter Hinweis darauf, dass es auch andere sozia-
le Netzwerke gebe. „Ein Netzwerk zu bevorzugen hie-
ße den Wettbewerb zu verzerren“. Der Präsident des
CSA erklärte: „Hätte der CSA eine gegenteilige Posi-
tion eingenommen, hätte jedes beliebige andere so-
ziale Netzwerk erreicht, dass der Staatsrat diese Posi-
tion für nichtig erklärt. Daran besteht kein Zweifel.“
Andererseits sei zu fragen, ob es nicht an der Zeit
sei, dass sich Regierung und Parlament gemeinsam
mit den betroffenen Organisationen und Fachleuten
zu erörtern, ob die gesetzlichen Bestimmungen zur
Werbung in Bezug auf die audiovisuellen Medien, ins-
besondere die Nennung von Produkten, Dienstleistun-
gen oder Marken angesichts der technologischen und
gesellschaftlichen Veränderungen nicht ebenfalls an-
gepasst werden müssten. Auf diese Frage gilt es nun
eine Antwort zu finden.
• Renvoi sur les pages des réseaux sociaux : analyse du Conseil, 12
avril 2011 (CSA-Analyse, 12. April 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13347 FR
• Renvoi sur les pages des réseaux sociaux : le CSA publie la lettre en-
voyée aux chaînes, 6 juin 2011 (Veröffentlichung des CSA-Schreibens
an die Fernsehsender, 6. Juni 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13348 FR

Amélie Blocman
Légipresse

Unterzeichnung eines Abkommens zur Digi-
talisierung des französischen Filmerbes

Nachdem der französische Staat die Digitalisierung
seiner Kinosäle in Angriff genommen hat (siehe IRIS
2011-XXX), kündigt die Regierung nun ein Maßnah-
menpaket zur Finanzierung der Digitalisierung und Re-
staurierung des französischen Filmerbes an.

Zum einen haben der Minister für Kultur und Kommu-
nikation, Frédéric Mitterand, sowie Eric Besson, Mini-
ster für Industrie, Energie und digitale Wirtschaft, im
Rahmen des landesweiten Programms „Des Investis-
sements d’avenir“ (Zukunftsinvestitionen), das durch

eine vom französischen Präsidenten initiierte große
Anleihe finanziert wird, am 15. Mai 2011 ein Rah-
menabkommen mit den Filmunternehmen, die im Be-
sitz des Großteils der französischen Film-Bibliotheken
sind, über die Finanzierung der Digitalisierung des
französischen Filmerbes unterzeichnet. Mit diesem
Rahmenabkommen, das von den Filmgesellschaften
EuropaCorp, Gaumont, Pathé, SNC, Studio 37, Studio-
Canal und TF1 Droits Audiovisuels mitunterzeichnet
wurde, die als erste ihre Bereitschaft geäußert hat-
ten, am Digitalisierungsprozess ihres Filmguts mitzu-
wirken, sollen mindestens 10.000 abendfüllende Fil-
me auf der Grundlage eines Budgets von EUR 100
Mio. digitalisiert werden. Das Abkommen steht allen
Besitzern von Film-Bibliotheken offen, die zu diesem
Zweck finanzielle Unterstützung erhalten können. Der
französische Staat will sich auf diese Weise an den er-
forderlichen Investitionen zur Realisierung der digita-
len Nutzung der Filme beteiligen und gleichzeitig den
daraus resultierenden Nutzen, aber auch die Risiken
mit den betroffenen Gesellschaften teilen.

Zum anderen hat das Centre national de la cinéma-
tographie (französisches Filminstitut - CNC) am glei-
chen Tag ein zusätzliches Instrument zur Unterstüt-
zung der Digitalisierung von Filmwerken angekündigt.
Dieses soll für Filme gelten, die in besonderem Maße
dem französischen kulturellen Erbe zuzuordnen sind
und dabei hohen künstlerischen und kulturellen An-
sprüchen gerecht werden, mit denen jedoch nicht un-
bedingt Gewinne zu erzielen sind.

Dieses erste Instrument der selektiven Förderung
soll, vorbehaltlich der Zustimmung der europäischen
Behörden, in einem ersten Schritt für französische
Stummfilme sowie für eine Auswahl von Kurzfilmen
gelten, die dank der Digitalisierung und deren ver-
schiedener Verbreitungswege neues Publikum finden
sollen. Im Falle komplexerer Digitalisierungsarbeiten
im Rahmen von Filmrestaurierungen wird der CNC se-
lektiv Werke unterstützen, deren ursprüngliche che-
mische Bestandteile häufig schwer beschädigt sind.
Frédéric Mitterrand betonte bei der Unterzeichnung
des Abkommens: „Im Rahmen der Globalisierung wird
es die französische Kultur in ihrem ganzen Reichtum
und in ihrer ganzen Vielfalt digital oder gar nicht ge-
ben“.

• Un accord pour la numérisation des œuvres cinématographiques,
dossier du Ministère de la Culture et de la Communication (Abkom-
men zur Digitalisierung von Filmwerken, Ministerium für Kultur und
Kommunikation)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13349 FR

Amélie Blocman
Légipresse
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GB-Vereinigtes Königreich

Sollten Form und Inhalt von auf Websites zu-
gänglichen „Hardcore“-Sex-Videos als „fern-
sehähnlich“ eingestuft werden?

Der britische Kommunikationsregulierer Ofcom (Offi-
ce of Communications) hat am 13. Mai 2011 im Verei-
nigten Königreich erstmals Entscheidungen über Be-
rufungsklagen gegen Beschlüsse der Authority for Te-
levision On Demand (Behörde für Fernsehen auf Abruf
- ATVOD) getroffen.

In den beiden vorliegenden Fällen ging es um die Fra-
ge, ob zwei „Websites mit sexuellen Inhalten“ in den
Anwendungsbereich der Vorschriften für audiovisuel-
le Mediendienste aus dem Jahr 2009 fielen, da es sich
hierbei um einer Fernsehsendung vergleichbare Pro-
gramme auf Abruf handele.

Die ATVOD schlussfolgerte, dass beide Dienste die
gesetzlichen Vorgaben erfüllten und auch dass ihr
„Hauptzweck die Bereitstellung von Programmen sei,
deren Form und Inhalt mit denen von Sendungen
vergleichbar sei, die normalerweise im Fernsehpro-
gramm inbegriffen sind“, und sie daher als Program-
me auf Abruf angesehen werden sollten.

In diesem Punkt legte Playboy TV Berufung bei der
Ofcom ein.

Playboy machte geltend, dass es sich nicht um fernse-
hähnliche Dienste handele und sie folglich nicht den
neuen ATVOD-Vorschriften zum Schutz von Kindern
vor Video-on-Demand-Inhalten, die ihnen schweren
Schaden zufügen können, unterworfen seien, da die
Videoinhalte auf den beiden Websites absolut eindeu-
tige sexuelle Darstellungen zeigten und somit zu frei-
zügig seien, um im britischen Fernsehen ausgestrahlt
zu werden.

Die ATVOD hatte entschieden, dass der Inhalt der
Videos expliziter sei als die Erotikprogramme, die
von britischen Fernsehdiensten gezeigt werden. Al-
lerdings seien die Videos (a) „mit solchen Program-
men vergleichbar“ und (b) „im Wesentlichen iden-
tisch mit den ‚Erotikprogrammen’, die in anderen EU-
Rechtssystemen häufig bei linearen TV-Sendern aus-
gestrahlt würden“. Als solche seien sie der ATVOD zu-
folge den zum Schutz von Kindern bestimmten Vor-
schriften unterworfen.

Die Ofcom bestätigte die Entscheidungen der ATVOD.
Sie war der Ansicht, dass „Form (und Format) des auf
dem Dienst zur Verfügung gestellten Videomaterials
eindeutig mit der Form von Sendungen ‚vergleichbar’
sind, die normalerweise in Fernsehprogrammen und
im Fernsehrundfunk im Allgemeinen enthalten sind“.
Des Weiteren sei der Inhalt, obwohl nicht identisch,

mit dem Angebot im britischen Fernsehen „vergleich-
bar und somit den Bestimmungen zum Schutz von
Kindern unterworfen“.

• Ofcom decision - “Climax 3 Uncut”, 13 May 2011 (Entscheidung der
Ofcom - “Climax 3 Uncut”, , 13. Mai 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13315 EN
• Ofcom decision - "Demand Adult", 13 May 2011 (Entscheidung der
Ofcom - "Demand Adult", 13. Mai 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13316 EN

David Goldberg
deeJgee Research/ Consultancy

Ministerium der Regierung erlässt Regulie-
rungsvorschriften zur politischen Werbung

Der Communications Act (Kommunikationsgesetz)
von 2003 untersagt politische Werbung in Fernsehen
und Hörfunk. Dieses Verbot umfasst Werbung mit dem
Ziel der Beeinflussung der öffentlichen Meinung bei
einer gesellschaftlichen Debatte bzw. die Förderung
der Interessen einer Partei oder einer für politische
Zwecke gegründeten Gruppierung. Das Büro des Er-
sten Ministers und des Stellvertretenden Ersten Mini-
sters in Nordirland hatte bei sieben Radiosendern Wer-
bung zum Abkommen von Hillsborough Castle plat-
ziert, mit dem die Übertragung der Kompetenzen von
Polizei und Justiz an die Exekutive Nordirlands geneh-
migt wurde. In der Werbung erklärten der Erste Mi-
nister und der Stellvertretende Erste Minister, dass
„das heutige Abkommen das sicherste Zeichen dafür
ist, dass es keinen Rückschritt in Richtung Vergangen-
heit gibt und dass es die Lebensumstände für Kinder
und Enkelkinder verbessern wird“. Anschließend wur-
de darüber informiert, wie man weitere Einzelheiten
erfahren könne. Der Chef einer kleinen Partei, die das
Abkommen ablehnt, beklagte, dass dies einen Verstoß
gegen das Verbot politischer Werbung darstelle, da
die betreffende Werbung eine politische Übereinkunft
begünstigt und eine politische Botschaft verkauft ha-
be, statt lediglich Informationen zu vermitteln. Die Be-
schwerde wurde von der Ofcom, der britischen Regu-
lierungsbehörde für Kommunikation, geprüft.

Eine Ausnahme von diesem allgemeinem Verbot
besteht, wenn ein Regierungsministerium Werbung
schaltet, die den „Charakter eines öffentlichen Auf-
trags“ aufweist. Die Ofcom entschied, dass dies auf
die betreffende Werbung nicht zutrifft, obgleich sie
die Zuhörer auf weitere Informationsquellen verwie-
sen habe, da dies nicht ihr Hauptzweck und die po-
sitive Einschätzung des Abkommens kein Mittel zur
Aufklärung oder Erziehung der Öffentlichkeit gewesen
sei, sondern die Zuhörer dazu ermutigt habe, das Ab-
kommen positiv wahrzunehmen. Ungeachtet der brei-
ten Unterstützung des Abkommens durch die Öffent-
lichkeit war es in Nordirland umstritten. Der positive
Ton der Werbung sowie die Darstellung des Abkom-
mens bewirkten, dass sie auf die Beeinflussung der
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öffentlichen Meinung und des politischen Geschehens
abzielte. Die Werbung hatte den Ersten Minister und
den Stellvertretenden Ersten Minister eindeutig in den
Vordergrund gerückt und unterstützte folglich sie und
ihre Parteien. Die Werbung verstieß ferner gegen eine
nur für den Hörfunk geltende Klausel der Werbebe-
stimmungen, wonach Werbung, die gegen das Verbot
verstoßen könnte, vorab eine zentrale Freigabe durch
den Radio Advertising Clearance Centre (britische Be-
hörde zur Prüfung und Freigabe von Werbung im kom-
merziellen Hörfunk - RACC) erfordert.

• ‘Hillsborough Castle Agreement: Advertisement Placed by the Offi-
ce of the First Minister and Deputy First Minister’, Ofcom Broadcast
Bulletin 182, 23 May 2011 (‚Abkommen von Hillsborough Castle: Plat-
zierung von Werbung durch das Büro des Ersten Ministers und des
Stellvertretenden Ersten Ministers’, Ofcom Broadcast Bulletin 182,
23. Mai 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13319 EN

Tony Prosser
School of Law, University of Bristol

IE-Irland

Keine Änderungen bei ausgewählten frei
empfangbaren Sportereignissen

Der Minister für Kommunikation, Energie und Rohstof-
fe hat am 3. Mai 2011 angekündigt, dass die aktu-
elle Liste von Sportereignissen, die für die Bericht-
erstattung im frei empfangbaren Fernsehen ausge-
wählt wurden, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht geän-
dert werden sollte.

Paragraph 162 des Broadcasting Act (Rundfunkge-
setz) von 2009 sieht vor, dass der Minister auf Anord-
nung Veranstaltungen als Ereignisse von erheblicher
gesellschaftlicher Bedeutung definieren kann. Deren
Berichterstattung kann im öffentlichen Interesse über
frei empfangbare Rundfunkveranstalter erfolgen. Ge-
mäß dem Rundfunkgesetz kann der Minister eben-
falls entscheiden, ob die Berichterstattung live, zeit-
versetzt oder sowohl live als auch zeitversetzt verfüg-
bar sein sollte.

Die Entscheidung des Ministers fiel im Anschluss an
eine entsprechend Art. 173 des Rundfunkgesetzes
von 2009 durchgeführte Überprüfung. Diese berück-
sichtigte ein Konsultationsverfahren, das die Bevölke-
rung zu Beiträgen bezüglich der bestehenden Liste
von Ereignissen und zur eventuellen Benennung zu-
sätzlicher Veranstaltungen aufforderte. Ferner zog der
Minister einen unabhängigen Bericht des Beratungs-
unternehmens Indecon International Economic Con-
sultants heran, in dem die soziokulturellen, wirtschaft-
lichen und finanziellen Aspekte und Auswirkungen der
vorgeschlagenen Auswahl bestimmter Sportereignis-
se in Irland bewertet worden waren.

Bei allen Veranstaltungen handelt es sich gegenwärtig
um Sportereignisse:

Live frei empfangbar :

- die Olympischen Sommerspiele;

- die Endspiele der All-Ireland Senior Football League
und des Hurling-Wettbewerbs;

- die Qualifikationsspiele Irlands für die Endrunde der
Fußball-Europameisterschaft und Weltmeisterschaft;

- die Eröffnungsspiele, das Halbfinale und das Fi-
nale der Fußball-Europameisterschaft und der FIFA-
Weltmeisterschaft;

- das Irish Grand National und das Irish Derby (Pferde-
rennen);

- der Nations Cup bei der Dublin Horse Show.

Zeitversetzt frei empfangbar:

- die Spiele Irlands bei der Six Nations Rugby Football-
Meisterschaft.

Die Spiele Irlands bei der Six Nations Rugby Football-
Meisterschaft werden zudem als zeitversetzt emp-
fangbar bezeichnet, faktisch aber live gezeigt. Der Mi-
nister erklärte, dass er bereit sei einzugreifen, wenn
in der Zukunft vorgeschlagen werde, dass die Six
Nations-Meisterschaft nicht mehr live und frei emp-
fangbar zugänglich sei.

• Department of Communications, Energy and Natural Resources,
“Review of Designated Sporting Events”, 3 May 2011 (Department
of Communications, Energy and Natural Resources, “Review of Desi-
gnated Sporting Events”, 3 May 2011 Ministerium für Kommunikation,
Energie und Rohstoffe, „Überprüfung der ausgewählten Sportereig-
nisse“, 3. Mai 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13322 EN

Damien McCallig
School of Law, National University of Ireland, Galway

Einzelheiten der Prüfung des Urheberrechts
angekündigt

Am 9. Mai 2011 hat der Minister für Unternehmen, Ar-
beit und Innovation die Zielvorgaben und den Zeitplan
für die Prüfung des Copyright and Related Rights Act
(Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte einschließlich Änderungen) aus dem Jahr 2000
(siehe IRIS 2000-8/28) bekannt gegeben. Es wurde ein
Ausschuss zur Prüfung des Urheberrechts eingesetzt.

Gemäß den Zielvorgaben wird der Prüfungsausschuss
die derzeitigen Urheberrechtsbestimmungen unter-
suchen, um alle Bereiche zu ermitteln, die als
Hemmnisse für Innovation wahrgenommen werden
und Lösungen für deren Beseitigung vorzuschlagen.
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Der Ausschuss ist ferner mit der Prüfung der US-
amerikanischen Lehre der „lauteren Nutzung“ beauf-
tragt, um festzustellen, ob diese für Irland und die Eu-
ropäische Union angemessen wäre. Stehen die Emp-
fehlungen des Prüfungsausschusses in Widerspruch
zu den geltenden EU-Richtlinien, ist der Ausschuss ge-
fordert, Empfehlungen für Änderungen an den fragli-
chen Richtlinien zu entwickeln.

Die Prüfung begann mit einem öffentlichen Konsulta-
tionsverfahren, dass interessierte Personen zur Stel-
lungnahme aufforderte. Dieses Konsultationsverfah-
ren sollte Ende Juni 2011 abgeschlossen werden. Da-
nach wird der Prüfungsausschuss die Beiträge unter-
suchen und ein Konsultationspapier erstellen. Im An-
schluss an die Veröffentlichung des Konsultationspa-
piers wird ein zweiter öffentlicher Aufruf zur Teilnah-
me durchgeführt. Als Frist für diese Phase des Ver-
fahrens wurde der 22. September 2011 vorgeschla-
gen. Der Ausschuss wird dann einen die Empfehlun-
gen enthaltenden Abschlussbericht verfassen. Es wird
vorgeschlagen, dass dieser Bericht dem zuständigen
Minister bis Ende Dezember 2011 vorgelegt wird.

• Department for Enterprise, Jobs and Innovation, “Bruton seeks Ra-
dical Copyright Reforms to Boost Digital Industry”, 9 May 2011 (Mi-
nisterium für Unternehmen, Arbeit und Innovation, „Richard Bruton
strebt radikale Reformen des Urheberrechts zur Belebung der digita-
len Industrie an“, 9. Mai 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13375 EN
• Department for Enterprise, Jobs and Innovation, “Consultation on
the Review of the Copyright and Related Rights Act 2000”, 9 May
2011 (Ministerium für Unternehmen, Arbeit und Innovation, „Konsul-
tation zur Prüfung des Gesetzes über das Urheberrecht und verwand-
te Schutzrechte aus dem Jahr 2000“, 9. Mai 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13376 EN

Damien McCallig
School of Law, National University of Ireland, Galway

Regelung zum Recht auf Gegendarstellung
eingeführt

Die irische Rundfunkbehörde (BAI) hat am 3. Mai 2011
eine Regelung zum Recht auf Gegendarstellung ver-
öffentlicht. Sie trat am 4. Mai 2011 in Kraft und sieht
die Ausstrahlung einer Stellungnahme im Rahmen des
Rechts auf Gegendarstellung vor. Diese wird die Be-
richtigung bereits gesendeter falscher Informationen
erleichtern, die einen Angriff auf die Ehre oder den Ruf
einer Person darstellten. Dieses Recht besteht nicht
für falsche Tatsachen, die keinen Angriff auf die Ehre
oder den Ruf einer Person darstellten. Die Regelung
gilt lediglich für die Berichtigung von Tatsachen und
sieht keine Verbreitung einer alternativen oder gegen-
teiligen Meinung vor.

Die BAI war gemäß Art. 49 des Broadcasting Act
(Rundfunkgesetz) von 2009 zur Ausarbeitung einer
Regelung für die Ausübung des Rechts auf Gegendar-
stellung verpflichtet. Wie in Art. 49 Abs. 3 des Rund-
funkgesetzes vorgeschrieben, wurde im Januar 2011

ein Regelungsentwurf für das Recht auf Gegendarstel-
lung veröffentlicht; die öffentliche Konsultation ende-
te nach kurzer Frist am 4. Februar 2011.

Ziel der Regelung ist die Schaffung eines zeitgemä-
ßen, zweckmäßigen und effizienten Mechanismus, der
klar verständlich, angemessen und für alle Seiten ge-
recht ist. Die Ausübung des Rechts auf Gegendarstel-
lung ist gebührenfrei und stellt für die betroffene Per-
son eine Alternative zum Rechtsweg dar, um die Ver-
breitung sie betreffender falscher Tatsachen zu be-
richtigen. Die Inanspruchnahme dieser Regelung hin-
dert den Einzelnen nicht daran, im Hinblick auf eine
Sendung gerichtliche Schritte einzuleiten. Ein wegen
Verleumdung Beklagter kann jedoch versuchen, den
Schadensersatz durch den Nachweis zu mindern, dass
er ein Recht auf Gegendarstellung eingeräumt bzw.
angeboten hat.

Art. 2 der Regelung beschreibt das Verfahren zur
Ausübung des Rechts auf Gegendarstellung ausführ-
lich. Dazu zählt die Voraussetzung, dass der An-
trag dem Rundfunkveranstalter schriftlich und übli-
cherweise spätestens 21 Tage nach der Ausstrah-
lung übermittelt werden muss. Art. 2 enthält auch
die möglichen Ergebnisse eines Antrags auf Gegen-
darstellung. Wurde die Ablehnung eines Antrags be-
schlossen, muss der Rundfunkveranstalter den BAI-
Einhaltungsausschuss in Kenntnis setzen.

In Art. 3 der Regelung werden die Informationen auf-
geführt, die eine im Rahmen des Rechts auf Gegen-
darstellung getätigte Stellungnahme enthalten sollte
sowie deren Form. Grundsätzlich sollte eine Gegen-
darstellung zu einer Zeit, in einer Form und mit einer
Relevanz ausgestrahlt werden, die der ursprünglichen
Sendung gleichwertig sind.

Eine Ablehnung eines Antrags auf Gegendarstellung
kann überprüft werden (Paragraph 4). Der Antrag auf
Überprüfung muss in Schriftform an das Compliance-
Gremium des BAI gerichtet werden. Eine anfechtba-
re ablehnende Entscheidung kann sich auch ergeben,
wenn ein Rundfunkveranstalter es versäumt, inner-
halb von 10 Tagen eine Entscheidung zu treffen, wenn
die Form einer Stellungnahme zur Gegendarstellung
nicht genehmigt werden kann oder wenn ein Rund-
funkveranstalter sich weigert, eine zuvor genehmigte
Gegendarstellung auszustrahlen.

Wird eine Ablehnung durch das Compliance-Gremium
für ungültig erklärt, muss ein Rundfunkveranstalter
die Entscheidung innerhalb von 7 Tagen nach Benach-
richtigung ausstrahlen. Unterlässt ein Rundfunkveran-
stalter die Ausstrahlung der Entscheidung, kann das
Compliance-Gremium empfehlen, dass sich die BAI
wegen einer geeigneten Verfügung an den High Court
wendet, um die Einhaltung durch den Rundfunkveran-
stalter zu gewährleisten.

Die Regelung gilt für alle dem irischen Rundfunkrecht
unterliegenden Rundfunkveranstalter. Sie gilt nicht für
in anderen Ländern lizenzierte und in der Republik Ir-
land weitgehend empfangene Rundfunkveranstalter.
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Gemäß Art. 49 Abs. 27 des Broadcasting Act (Rund-
funkgesetz) von 2009 ist die BAI verpflichtet, das
Funktionieren, die Effizienz und die Auswirkung der
Regelung spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten und
danach alle fünf Jahre bzw. immer dann zu überprü-
fen, wenn sie durch den Minister für Kommunikation,
Energie und Rohstoffe dazu aufgefordert wird.

• Broadcasting Authority of Ireland, “BAI Right of Reply Scheme”,
3 May 2011 (Broadcasting Authority of Ireland, “BAI Right of Reply
Scheme”, 3 May 2011 Irische Rundfunkbehörde (BAI), „BAI-Regelung
zum Recht auf Gegendarstellung“, 3. Mai 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13326 EN

Damien McCallig
School of Law, National University of Ireland, Galway

Entwicklungen der BAI-Richtlinien für allge-
meine Kommunikation und Kommunikation
für Kinder

Die irische Rundfunkbehörde (BAI) hat eine überarbei-
tete Fassung des Kodexes für allgemeine kommerzi-
elle Kommunikation und des Kodexes für kommerzi-
elle Kommunikation für Kinder veröffentlicht. Die bei-
den überarbeiteten Richtlinien traten am Montag, den
2. Mai 2011, in Kraft. Sie ersetzen die jeweiligen BCI-
Kodizes für allgemeine Werbung und für Werbung für
Kinder (siehe IRIS 2010-1/30).

Die Kodizes aktualisieren die von Hörfunk- und Fern-
sehwerbung, Sponsoring, Produktplatzierung und an-
deren Formen der kommerziellen Kommunikation zu
erfüllenden Standards für innerhalb der Rechtspre-
chung der Republik Irland ausgestrahlte Angebo-
te. Die neuen Kodizes verleihen den Bestimmun-
gen der EU-Richtlinie über audiovisuelle Mediendien-
ste (AVMD-Richtlinie) Rechtskraft. Paragraph 42 des
Broadcasting Act (Rundfunkgesetz) von 2009 sieht
vor, dass die BAI von sämtlichen Sendern einzuhalten-
de Kodizes zur Regulierung von Standards und Praxis
einführt.

Die Richtlinien traten ursprünglich am 10. Juni 2010
in Kraft. Bezahlte Produktplatzierung war danach je-
doch untersagt. Die Kodizes wurden überarbeitet, da-
mit im irischen Fernsehen erstmals bezahlte Produkt-
platzierung zulässig ist; ferner wurden die Modalitä-
ten und Bedingungen festgelegt, unter denen sie ge-
stattet wird. Sponsoren von Fernsehsendungen dürfen
ihre Produkte und Dienste in der von ihnen gespon-
serten Sendung platzieren, doch die Rundfunkveran-
stalter sind verpflichtet, die Zuschauer vor und nach
der Sendung darauf hinzuweisen, dass diese Produkt-
platzierungen enthält (siehe IRIS 2011-5/27). Bezahlte
Produktplatzierung für Kinderprogramme ist weiterhin
verboten.

Der Kodex für kommerzielle Kommunikation für Kin-
der beinhaltet eine Reihe wesentlicher Bestimmun-
gen mit folgenden Titeln: soziale Werte, Unwissenheit

und Leichtgläubigkeit, ungebührlicher Druck, beson-
derer Schutz für Kinder in der Werbung, allgemeine
Sicherheit, Gewalt, Ernährung, elterliche Verantwor-
tung, Programmeigenschaften, Kinderwerbung, Spon-
soring, Produktplatzierung sowie Verbote und Ein-
schränkungen. Gemäß dieser Richtlinie wird kommer-
zielle Kommunikation für Kinder als auf Produkte und
Dienste bezogene Werbung definiert, die als für Kin-
der besonders interessant gilt bzw. während und zwi-
schen Kinderprogrammen ausgestrahlt wird. Der Ko-
dex basiert darauf, dass Kinder unterschiedlichen Al-
ters eines unterschiedlichen Maßes an Schutz bedür-
fen; demnach steht neben jeder Bestimmung eine Al-
terskennzeichnung für Kinder unter 18, unter 15 und
unter sechs Jahren.

Der Kodex für kommerzielle Kommunikation für Kin-
der berücksichtigt die besondere Sensibilität von Kin-
dern und will gewährleisten, dass kommerzielle Kom-
munikation diese nicht ausnutzt. Der Kodex erläu-
tert noch ausdrücklicher die Vorkehrungen, die Wer-
bende bei Kindern als Zielgruppe treffen sollten. So
dürfen sie etwa „sie die natürliche Leichtgläubigkeit
und Ergebenheit von Kindern“ nicht durch Auslas-
sung, übertriebene oder irreführende Behauptungen
ausnutzen. Für teure Spielzeuge muss in kommerzi-
eller Kommunikation für Kinder der Preis angegeben
werden. Ein Spielzeug gilt als teuer, wenn sein Ver-
kaufspreis zuzüglich unerlässlichem Zubehör mehr als
30 Euro beträgt. Die bei der Preisangabe verwendete
Sprache darf die Kosten nicht minimieren, beispiels-
weise durch die Verwendung von Begriffen wie „nur“
oder „gerade mal“. Die Kommunikation darf außer in
Gesundheits- oder Aufklärungskampagnen keine pro-
minenten Persönlichkeiten oder Spitzensportler zei-
gen. Rundfunkveranstalter müssen verantwortungs-
voll mit der Darstellung von Lebensmitteln und Ge-
tränken umgehen. Sie dürfen keine ungesunde Le-
bensweise oder ungesunde Ess- und Trinkgewohnhei-
ten unterstützen, wie z. B. maßlosen Konsum bzw.
übermäßiges oder zwanghaftes Essen. Werbung für
Fast Food muss eine akustische oder optische Mel-
dung mit der Aussage einblenden, dass diese Produk-
te „in Maßen und als Bestandteil einer ausgewoge-
nen Ernährung verzehrt werden sollten“. Bei Werbung
für Süßwaren ist ebenfalls eine akustische oder opti-
sche Meldung mit der Aussage erforderlich, dass „der
Verzehr von zuckerhaltigen Speisen und Getränken zu
Zahnschäden führen kann“.

Die BAI führt derzeit eine weitere Prüfung des Kode-
xes für kommerzielle Kommunikation für Kinder durch,
wobei der besondere Schwerpunkt auf Artikel 11 liegt,
der die kommerzielle Kommunikation für Lebensmit-
tel und Getränke (mit Ausnahme von Alkohol) behan-
delt. Im Rahmen der Prüfung werden Stellungnahmen
zu der Frage eingeholt, ob die Bestimmungen geän-
dert werden sollten, so dass sie eine spezifische Re-
gelung für Lebensmittel und Getränke vorsehen, die
einen hohen Gehalt an Fett, Transfettsäuren, Salz und
Zucker aufweisen. So zum Beispiel fordert die irische
Herzstiftung, Werbung für Lebensmittel mit einem ho-
hen Gehalt an Fett, Zucker und Salz in das Abendpro-
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gramm nach 21 Uhr zu verbannen, um die Gesundheit
von Kindern zu schützen.

Es wurde ein Expertenbeirat einberufen, der die BAI
in dieser Frage berät. Sein Bericht wird gemeinsam
mit der öffentlichen Konsultation veröffentlicht, die
Ende Juni 2011 beginnen sollte. Im Rahmen der Kon-
sultation werden Informationen darüber gesammelt,
ob es spezifische Regelungen für Lebensmittel mit ei-
nem hohen Gehalt an Fett, Transfettsäuren, Salz und
Zucker geben sollte und wenn ja, welche Art von Re-
gelung besser wäre. Die BAI wird, sofern sie es für
notwendig erachtet, einen überarbeiteten Kodex zur
weiteren Konsultation veröffentlichen, der die einge-
gangenen Stellungnahmen berücksichtigt; Ziel ist es,
bis Juni 2012 einen neuen Kodex einzuführen.

• BAI’s General Commercial Communications Code 2011 and BAI’s
Children’s Commercial Communications Code 2011 ( BAI-Kodex für
allgemeine kommerzielle Kommunikation (2011) und BAI-Kodex für
kommerzielle Kommunikation für Kinder (2011))
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13320 EN

Carolyn O’ Malley
School of Law, National University of Ireland, Galway

IT-Italien

Yahoo!-Entscheidung zur Entfernung von
Links, die das Urheberrecht verletzen

Das Gericht von Rom hat in einer neuen Entschei-
dung bei Suchmaschinen, die sich nicht aktiv an der
Bekämpfung der Online-Piraterie beteiligen, erstmalig
eine Haftung wegen mittelbarer Urheberrechtsverlet-
zungen festgestellt.

Die Neunte Sektion des Gerichts von Rom befand Ya-
hoo! der Kooperation bei Online-Piraterie bzw. deren
mangelnder Bekämpfung für schuldig. Da Yahoo! Ita-
lia das Aufforderungsschreiben der Urheberrechtsin-
haber des iranischen Films „About Elly“ ignoriert hat-
te, wurde das Unternehmen als Mithelfer bei der Ver-
breitung von Links zu Raubkopien eingestuft. Die Ver-
einbarkeit dieser Entscheidung mit den Bestimmun-
gen zur Nicht-Verantwortung von Suchmaschinen in
der EU-Richtlinie über den elektronischen Geschäfts-
verkehr ist umstritten. Nach Auffassung der Klägerin,
der Filmgesellschaft PFA Films s.r.l., Inhaberin der Ex-
klusivrechte an der Verwertung des Films „About Elly“
des Regisseurs Asghar Farhadi, verletzen die Suchma-
schinen Yahoo!, Google und Bing (von Microsoft) mit
Links auf inoffizielle Sites, die es den Zuschauern er-
möglichen, den Film ohne Zustimmung der Rechtein-
haberin auf P2P-Netzen zu streamen, herunterzuladen
oder zu tauschen, die Urheberrechte an dem Film.

Das Gericht wies die Klage gegen Google Italy s.r.l.
und Microsoft s.r.l. ab, da die italienischen Niederlas-

sungen dieser Konzerne keine aktive Rolle bei der Ver-
waltung ihrer Suchmaschinen spielen.

Hinsichtlich des Rechtsgrundsatzes stellte der Rich-
ter der Neunten Sektion des Gerichts von Rom (einer
der für geistiges und gewerbliches Eigentum zuständi-
gen Sektionen) lediglich klar, dass die Suchmaschine
den Zugang zu den beklagten Inhalten sperren muss,
sobald sie auf deren Unrechtmäßigkeit hingewiesen
wird.

Der Richter betonte, dass Yahoo! im Hinblick auf die
Verwaltung der Suchmaschine ein Caching-Anbieter
im Sinne der Richtlinie über den elektronischen Ge-
schäftsverkehr 2000/31/EG ist.

Da Yahoo! durch PFA über den Verstoß informiert wur-
de, die Links zu dem Film jedoch nicht entfernte,
machte sich die Suchmaschine wegen mittelbarer Ur-
heberrechtsverletzungen haftbar. Yahoo! wurde ver-
urteilt, weil das Unternehmen nicht alle verfügbaren
Maßnahmen zur Bekämpfung der Online-Piraterie er-
griffen hatte. Das Gericht von Rom untersagte Yahoo!
Italia „die Fortsetzung und Wiederholung der Verlet-
zung der wirtschaftlichen Rechte von PFA Films Ltd.
an dem Film „About Elly“ durch die Verbindung via
Suchmaschine zu Sites, die das Werk ganz oder teil-
weise vervielfältigen und nicht die offizielle Website
des Films sind.

Gemäß dieser Entscheidung kann ein Suchmaschi-
nenbetreiber, auch wenn er keine Vorabkontrollen
durchführt, die Haftungsausschlüsse der EU-Richtlinie
über den elektronischen Geschäftsverkehr nicht mehr
in Anspruch nehmen, nachdem er Kenntnis von einem
Verstoß erlangt hat. Die Richtlinie wird daher für die
Suchmaschine „ausgesetzt“ und kann Suchmaschi-
nen im Zusammenhang mit Urheberrechtsverletzun-
gen nicht mehr schützen. Yahoo! ist verantwortlich für
die Verlinkung auf Piratenwebsites, P2P-Websites und
Streaming-Websites. Die „Haftung wegen mittelbarer
Urheberrechtsverletzungen“ ist daher der neue An-
satzpunkt gegen Suchmaschinen, die beanstandete
Links nicht sorgfältig entfernen. Obwohl Yahoo! einen
Suchmaschine ist, deren Algorithmus Links automa-
tisch durchsucht, wird es also einem Hosting-Anbieter
gleichgestellt.

• Tribunale di Roma, 20 marzo 2011 (Entscheidung des Gerichts von
Rom, 20 März 2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13336 IT

Ana Perdigao
Biontino Consultants

Medienvielfalt

Die Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ita-
lienische Rundfunkaufsichtsbehörde - AGCOM) hat ei-
ne Reihe von Pressemitteilungen und offiziellen Erklä-
rungen zu den Bedingungen veröffentlicht, die Medien
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erfüllen müssen, um die Medienvielfalt zu erhalten. In
Italien finden zurzeit Wahlen statt: am 15. und 16. Mai
Provinz- und Kommunalwahlen und am 12. und 13. Ju-
ni ein Referendum zu vier Themen.

Die AGCOM erinnert daran, dass die Gleichbehand-
lung (par condicio) im Vorfeld einer Wahl unerlässlich
ist. Dies gilt für Fernsehen, Hörfunk und Tageszeitun-
gen in den fünfzehn Tagen vor dem Wahltag und bis
zur Schließung der Wahllokale. Während dieser Zeit ist
es untersagt, die Ergebnisse von Meinungsumfragen
zum Wahlausgang und den politischen Einstellungen
der Wähler und zur Stimmabgabe zu veröffentlichen
oder zu verbreiten, auch wenn die Umfragen bereits
in der Zeit vor dem Verbot durchgeführt wurden. Das
Verbot trat am 29. April um Mitternacht in Kraft.

Es betrifft auch direkte und indirekte Wahlwerbung
und erstreckt sich zudem auf die Umformulierung po-
litischer Ansichten, die in den Tagen vor dem Verbot
geäußert wurden.

Die AGCOM befand, dass nach wie vor ein gewisses
Ungleichgewicht in der Sendezeit bestand, die den
konkurrierenden Parteien zugestanden und als be-
stimmendes Kriterium berücksichtigt wurde.

Bei den Nachrichtensendungen stellte die Behörde
auch unter Berücksichtigung der redaktionellen Frei-
heit bei der Präsentation der Nachrichten einen Man-
gel an Ausgewogenheit in der Darstellung der Ansich-
ten fest, insbesondere jener der politischen Mehrheit
und der Opposition; zudem waren Situationen, die be-
stimmten Kräften und bestimmten politischen Geg-
nern oder Konkurrenten nützen könnten, nur unzurei-
chend vermieden worden.

Die Behörde wies alle Nachrichtenagenturen erneut
darauf hin, dass die Prinzipien der Vollständigkeit,
Richtigkeit, Objektivität, Fairness, Unparteilichkeit und
Gleichbehandlung aller Parteilisten und Konkurrenten
bis zum Ende des Wahlkampfs strikt einzuhalten sind.

AGCOM stellte auch fest, dass es im Laufe der Zeit zu
einer übermäßigen Präsenz des Ministerpräsidenten
gekommen war, der während der Provinz- und Kom-
munalwahlen direkt in die Wahl der Mailänder Führung
involviert war.

Die RAI (das staatliche Fernsehen) wurde mehrfach
verwarnt.

Insbesondere prüfte die AGCOM-Kommission für
Dienstleistungen und Produkte aufgrund von Be-
schwerden die Entwicklungen von Freitag, dem 20.
Mai, an dem während der Hauptsendezeit ein Inter-
view mit dem Ministerpräsidenten auf den Nachrich-
tenkanälen TG1, TG2, TG5, TG4 und Studio Aperto
ausgestrahlt worden war.

Daraufhin verlangte die Behörde am 21. Mai von die-
sen Sendern umgehend eine Erklärung. Nach den Er-
klärungen von RAI und Mediaset befand die Kommissi-
on, dass alle Interviews, die ähnliche Meinungen und

politische Ansichten zu den Wahlkampfthemen ent-
hielten, eine Verletzung der Wahlregelungen des Par-
lamentarischen Überwachungsausschusses und der
AGCOM darstellten.

Die Kommission entschied daher per Mehrheitsbe-
schluss, gegen TG1 und TG4 als Wiederholungstäter
die gesetzlich zulässige Höchststrafe (EUR 285.230)
und gegen TG2, TG5 und Studio Aperto Strafen von je
EUR 100.000 zu verhängen.

Die Behörde erinnerte die Sender an ihre Verpflich-
tung zur Ausgewogenheit und Vollständigkeit der In-
formationen bis zum Ende des Wahlkampfs.

• Comunicato stampa del 3/6/2011, Provvedimenti in materia di par
condicio (referendum) (Pressemitteilung vom 3. Juni 2011, Verfügun-
gen in Sachen par condicio (Referendum))
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13329 IT
• Comunicato stampa del 26/5/2011 Provvedimenti in materia di par
condicio (Pressemitteilung vom 26. Mai 2011, Verfügungen in Sachen
par condicio)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13330 IT
• Comunicato stampa del 23/5/2011 Sanzioni per violazione dei re-
golamenti elettorali (Pressemitteilung vom 23. Mai 2011, Verstöße
gegen Wahlregelungen sanktioniert)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13331 IT
• Comunicato stampa del 13/5/2011 Provvedimenti in materia di par
condicio (Pressemitteilung vom 13. Mai 2011, Verfügungen in Sachen
par condicio)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13332 IT
• Comunicato stampa del 10/5/2011 provvedimenti in materia di par
condicio (Pressemitteilung vom 10. Mai 2011, Verfügungen in Sachen
par condicio)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13333 IT
• Comunicato stampa del 29/4/2011 Precisazioni in materia di par
condicio (Pressemitteilung vom 29. April 2011, Präzisierungen zur par
condicio)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13334 IT
• Comunicato stampa del 28/4/2011 pluralismo ( Pressemitteilung
vom 28. April 2011 über Vielfalt)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13335 IT

Ana Perdigao
Biontino Consultants

MT-Malta

Rundfunkbehörde startet Sendereihe zu Re-
ferendum

Die Rundfunkbehörde hat am 12. April 2011 eine
Sendereihe mit politischen Sendungen für die beiden
wichtigsten Kampagnenbewegungen gestartet, die
sich an der Kampagne zum Scheidungsreferendum
beteiligt hatten. Das Scheidungsreferendum fand am
Samstag, 28. Mai 2011, statt. Die beiden größten
Kampagnenbewegungen wurden dieses Jahr gegrün-
det und setzen sich für bzw. gegen die Einführung ei-
ner Scheidungsgesetzgebung in Malta ein.

24 IRIS 2011-7

http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13329
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13330
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13331
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13332
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13333
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13334
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13335


Im Rahmen der Sendereihe, die von den wichtig-
sten Fernseh- und Radiostationen des öffentlich-
rechtlichen Senders ausgestrahlt wurde, erhielt jede
Bewegung die gleiche Sendezeit. Die beiden fragli-
chen Bewegungen waren die „Bewegung Ehe ohne
Scheidung“ und die „Bewegung Ja zur Ehe, Ja zur
Scheidung“. Die Reihe begann am 27. April und en-
dete am 26. Mai 2011. Keine Sendungen wurden am
Freitag, 27. Mai, und Samstag, 28. Mai 2011, ausge-
strahlt, da dies die Tage des Nachdenkens waren.

Die Sendereihe bestand aus drei Teilen: (a) Debatten,
(b) Pressekonferenzen und (c) politische Spots und
Parteiproduktionen.

Es fanden zwei Debatten statt, eine von 60 Minuten
Dauer, die zweite von 45 Minuten Dauer. Zudem wur-
den jeder Kampagnenbewegung zwei Pressekonferen-
zen von 60 Minuten Dauer zugewiesen. Bei jeder Pres-
sekonferenz waren sechs Journalisten von lokalen Me-
dien eingeladen, dem Vertreter der Kampagnenbewe-
gung Fragen zu stellen. Im Übrigen sah die Sendereihe
für jede Kampagnenbewegung 60 Minuten für Spots
und Produktionen vor. Die Produktionen hatten eine
Dauer von maximal fünf Minuten, die Spots eine Län-
ge zwischen 30 und 60 Sekunden. Das Logo der jewei-
ligen Kampagnenbewegung war in den Spots und Pro-
duktionen im Bild sichtbar. Maximal 30 % ihrer Sende-
zeit, d.h. höchstens 18 Minuten, durften in die letzte
Woche der Kampagne, also in die Zeit von Sonntag,
22. Mai, bis Donnerstag, 26. Mai gelegt werden.

Neben dieser Sendereihe führte die Rundfunkbehör-
de am 26. April 2011 für Parteien eine weitere Reihe
zum Scheidungsreferendum ein. An dieser Reihe be-
teiligten sich nur zwei Parteien: die grüne Alternattiva
Demokratika, die zehn Minuten für politische Spots er-
hielt, und die liberale Splitterpartei Malta Democratic
Liberal Alliance, die eine Minute für politische Spots
erhielt. Die anderen beiden großen Parteien im Par-
lament - die Nationalist Party und die Labour Party -
beschlossen, sich an dieser Sendereihe nicht zu be-
teiligen, wenngleich die Nationalist Party gegen ei-
ne Scheidungsgesetzgebung war, während die Labour
Partei in dieser Frage keine Stellung bezog. Die rechts-
gerichtete Splitterpartei Azzjoni Nazzjonali (Nationale
Aktion) nahm ebenfalls nicht an der Reihe teil.

Das Referendum am 28. Mai 2011 ergab 52,67 %
Stimmen für und 46,4 % Stimmen gegen die Einfüh-
rung einer Scheidungsgesetzgebung. Das vorgeschla-
gene Scheidungsgesetz wurde also durch das Refe-
rendum gebilligt. Nun liegt es am Parlament, die Ver-
abschiedung des Gesetzes voranzutreiben.

Kevin Aquilina
Institut für Medien-, Kommunikations- und

Technologierecht, Juristische Fakultät, Universität
Malta

NL-Niederlande

Niederlande gehen bei Regelung der Netz-
neutralität in Führung

Am 8. Juni 2011 hat Maxime Verhagen, der nieder-
ländische Minister für Wirtschaft, Landwirtschaft und
Innovation, eine Änderung des niederländischen Tele-
kommunikationsgesetzes angenommen, die die Netz-
neutralität garantiert. Netzneutralität in ihrer reinsten
Form bedeutet, dass alle Internetnutzer in der Lage
sein müssen, ohne Störung durch Dritte, z. B. Internet-
Diensteanbieter, miteinander zu kommunizieren.

Die Notwendigkeit einer Änderung ergab sich nach
der Ankündigung einiger Telekommunikationsfirmen,
Kunden die Nutzung von Internet-Anwendungen und
-Diensten wie WhatsApp oder Skype künftig in Rech-
nung zu stellen. Hauptauslöser war eine Erklärung
von Marco Visser, dem Leiter der Mobile Services Divi-
sion von KPN im Mai, bei der er bekanntgab, dass KPN
Deep Packet Inspection (DPI) einsetze, um den Inhalt
der Datenpakete zu ermitteln, die Nutzer über das In-
ternet verschicken. Vodafone stieg mit dem Hinweis in
die Diskussion ein, dass es dieselbe Technologie nut-
ze, fügte dann aber rasch hinzu, dass DPI den Nutzern
zugute komme, weil es Vodafone erlaube, Inhalte zu
optimieren und zu priorisieren. Dies löste bei Organi-
sationen für digitale Rechte wie der niederländischen
NGO Bits of Freedom, aber auch im niederländischen
Parlament erheblichen Widerspruch aus.

Nach der Erklärung begannen einige Oppositionsab-
geordnete unter der Führung von Kees Verhoeven
von der demokratischen Partei D66 umgehend, einen
Änderungsvorschlag für Artikel 7.4a des niederlän-
dischen Telekommunikationsgesetzes zu formulieren.
Ihre Definition der Netzneutralität ähnelt der Definiti-
on von Tim Wu, Professor an der Columbia Law School
und Unterstützer der Netzneutralität. Diese Änderung
wurde von Minister Verhagen akzeptiert und sollte
voraussichtlich am Dienstag, 14. Juni, das Parlament
passieren. Sie lautet wie folgt:

„Die Anbieter öffentlicher elektronischer Kommuni-
kationsnetze, die Internet-Zugangsdienste erbringen,
und Internet-Diensteanbieter dürfen Internet-Dienste
oder -Anwendungen nicht blockieren oder verzögern,
sofern die Blockade oder Verzögerung dieser Dienste
nicht notwendig ist:

a. zur Begrenzung der Auswirkungen von Staus, wenn
ähnlicher Datenverkehr gleich behandelt wird;

b. für die Integrität und Sicherheit der Netzwerks und
der Dienstleistung des Anbieters;

c. zur Begrenzung der Übertragung unerwünschter
Kommunikation zum Nutzer (z. B. Spam) im Sinne von
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Artikel 11.7 (1) des Telekommunikationsgesetzes, so-
fern der Nutzer dies genehmigt hat, oder

d. zur Befolgung einer rechtlichen Anforderung oder
eines Gerichtsbeschlusses. (04046)“

Die Niederlande sind das zweite Land der Welt nach
Chile und das erste europäische Land, das die Netz-
neutralität in seiner nationalen Gesetzgebung regelt.

• Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de
herziene Telecommunicatierichtlijnen ( Änderung des niederländi-
schen Telekommunikationsgesetzes zur Umsetzung der revidierten
Telekommunikationsrichtlinien)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13377 NL

Kevin van ‘t Klooster
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität

Amsterdam

NO-Norwegen

Behörden erwägen positive Diskriminierung
zur Stärkung der Gleichstellung der Ge-
schlechter in der Spielfilmproduktion

Der Verwaltungsrat des Norwegischen Filminstituts
(NFI) hat Ende Mai einen Bericht zum Thema „Gleich-
stellung im Filmsektor“ veröffentlicht. Im Januar hatte
Kulturministerin Anniken Huitfeldt im nationalen Fern-
sehen in Bezug auf den Anteil von Frauen in Führungs-
funktionen in der Filmproduktion erklärt, sie sei „be-
reit, politische Maßnahmen zu ergreifen, um das Ziel
von 40 % zu erreichen“. Die Erklärung wurde so ver-
standen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Gesetz-
gebung steigt, mit der die Unterrepräsentierung von
Frauen im Filmsektor korrigiert werden soll, doch die
Ministerin entschied sich dafür, die Angelegenheit zu-
nächst an den NFI-Verwaltungsrat zu verweisen. Der
Bericht des Filminstituts beschränkt sich jedoch dar-
auf, eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung und Er-
leichterung des Einstiegs von Frauen in die Filmbran-
che zu empfehlen. Er verzichtet darauf, „radikale Quo-
ten“ vorzuschlagen, d. h. die Reservierung von Quo-
ten oder Beträgen der nationalen Filmförderung für
Projekte, die dem offiziellen Ziel eines ausgewogenen
Geschlechterverhältnisses entsprechen, bei dem bei-
de Geschlechter mit mindestens 40 % vertreten sind.

Die Ministerin hatte in ihrer Aussage vom Januar dar-
auf hingewiesen, dass 30 % der öffentlichen Unter-
stützung des Norwegischen Filminstituts für die Film-
produktion an weibliche Talente gingen. Die bishe-
rigen Bemühungen um die Gleichstellung der Ge-
schlechter in der Filmbranche seien „nicht gut genug“.
Die Erklärung der Ministerin bestätigte somit die Maß-
nahmen, die in Norwegens Weißbuch 2007 zur Filmpo-
litik eingeführt wurden, das vom Parlament einstim-
mig angenommen worden war. Das Weißbuch nann-

te als Ziel der Regierung für die norwegische Filmin-
dustrie, dass bis 2010 „[ein Gleichgewicht mit] 40 %
Frauen/Männer[n] in Führungspositionen [in der Pro-
duktion]“ erreicht werden solle.

Trotz konsequenter und kontinuierlicher Anstrengun-
gen ist es dem NFI nicht gelungen, den Gesamtan-
teil weiblicher Produktionstalente - Regisseurinnen,
Drehbuchautorinnen und Produzentinnen - über die
40 %-Stufe zu heben. Ende 2010 hatten vom NFI ge-
förderte Kurz- und Dokumentarfilme einen Frauenan-
teil in Führungspositionen von 42 bzw. 45 %, wäh-
rend der Anteil für das selektive „Commissioning-
Executive-Programm“ für Spielfilme zwischen 2002
und 2010 von 24 % auf 32 % stieg. Angesichts der
vollen Unterstützung der Branche für die Maßnah-
men zur Gleichstellung der Geschlechter, die in ei-
nem Bericht von 2010 mit dem programmatischen Ti-
tel „Nutzen Sie alle Talente“ vorgeschlagen wurden,
wies ironischerweise ausgerechnet das halbautomati-
sche „Marktkriterien-Programm“, auf das die Filmwirt-
schaft den unmittelbarsten Einfluss hat, im Jahr 2010
mit 15 % den niedrigsten Anteil an Frauen in Schlüs-
selpositionen auf.

Huitfeldt erklärte, sie sei „keine Gegnerin von Ge-
schlechterquoten“, und verwies damit indirekt auf die
politische Bereitschaft in Norwegen, in der Gleichstel-
lungspolitik eine positive Diskriminierung per Gesetz
einzuführen. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang
die Entscheidung von 2002, mit Artikel 6-11a des
Aktiengesetzes für norwegische Aktiengesellschaften
einen Frauenanteil von 40 % im Verwaltungsrat zwin-
gend vorzuschreiben - eine Bestimmung, die seitdem
auch in verschiedenen anderen Ländern erwogen und
in einigen Fällen kopiert worden ist. Mit den Worten
der Ministerin: „In der Filmbranche, wie in allen ande-
ren Bereichen der Gesellschaft, erhalten Frauen - trotz
ihres Talents - nicht die Unterstützung, die sie verdie-
nen.“

Dennoch erscheint es eher unwahrscheinlich, dass
zur Behebung des Ungleichgewichts im Geschlech-
terverhältnis von der Möglichkeit der Gesetzgebung
Gebrauch gemacht wird. Im Jahr 2003 entschied
der EFTA-Gerichtshof, dass die Praxis, an norwegi-
schen Universitäten einige akademische Positionen
ausschließlich für Frauen zu reservieren, rechtswidrig
ist (Rechtssache E-1/02). Das Urteil des Gerichtshofs
beruhte auf Norwegens Verpflichtungen aus dem Ver-
trag über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
sowie auf der EU-Richtlinie 76/207/EWG zur Verwirk-
lichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von
Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Be-
schäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen
Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen.
Wie der NFI-Bericht zeigt, scheint also das einzige Mit-
tel zur Förderung der Gleichstellung in der norwegi-
schen Filmbranche das Zuckerbrot zu sein, nicht die
Peitsche.

• Rapport om Likestilling på filmområdet (Bericht des NFI vom Mai
2011 über die „Gleichstellung in der Filmbranche“)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13338 NO
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• Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) (Aktiengesetz)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13341 NO
• EFTA Court ruling E-1/02, 24 January 2003 (Urteil des EFTA-
Gerichtshof in der Rechtssache E-1/02, 24. Januar 2003)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13342 EN

Nils Klevjer Aas
Norwegisches Filminstitut

PT-Portugal

Neues Gesetz über offene Standards

Am 6. April hat das portugiesische Parlament das Ge-
setz 421/XI über die Nutzung offener Standards in öf-
fentlichen IT-Systemen verabschiedet. Obwohl dieses
Gesetz die öffentliche Verwaltung betrifft, wird es vor-
aussichtlich auch in anderen Bereichen eine Diskussi-
on über offene Standards auslösen, da es klare Defini-
tionen für offene Standards und Interoperabilität ent-
hält.

Das Gesetz definiert einen „offenen Standard“ als
technischen Standard, der für die Veröffentlichung,
Übertragung und Speicherung digitaler Informationen
bestimmt ist und die notwendigen Anforderungen er-
füllt, die im Gesetz festgelegt sind. Demnach muss
ein offener Standard von einer gemeinnützigen Orga-
nisation verabschiedet und gepflegt werden, und sei-
ne Entwicklung muss auf der Grundlage eines offe-
nen Entscheidungsprozesses stattfinden, an dem sich
alle Akteure beteiligen können. Die Spezifikationsdo-
kumente müssen veröffentlicht werden, frei verfügbar
sein und eine uneingeschränkte Vervielfältigung, Ver-
breitung und Verwendung ermöglichen. Alle anwend-
baren Rechte an geistigem Eigentum (einschließlich
Patenten) müssen auf unwiderrufliche und unumkehr-
bare Weise vollständig oder in wesentlichen Teilen öf-
fentlich verfügbar sein. Außerdem darf ihre Wieder-
verwendung nicht eingeschränkt sein.

Das Gesetz definiert „Interoperabilität“ als die Fähig-
keit zweier oder mehrerer Systeme (Computer, Medi-
en, Netze, Software und anderen informationstechni-
sche Komponenten), nach einer festgelegten Methode
zu interagieren und Daten auszutauschen, um die er-
warteten Ergebnissen zu erreichen.

Das Gesetz soll durch eine nationale Verordnung zur
digitalen Interoperabilität ergänzt werden, die inner-
halb von 90 Tagen nach seinem Inkrafttreten erstellt
werden soll, und für einen Zeitraum von 30 Tagen ei-
nem öffentlichen Diskussionsprozess unterzogen wer-
den, bei dem die Fristen für die Umsetzung offe-
ner Standards festgelegt werden sollen. Technische
Aspekte im Zusammenhang mit der Umsetzung des
Gesetzes sollen von der Agência para a Modernização

Administrativa (Agentur für Verwaltungsmodernisie-
rung - AMA) erarbeitet werden. Die Agentur wird die
technische Unterstützung für die Umsetzung und Ein-
haltung beobachten, beaufsichtigen und koordinieren.

• Lei n.º 36/2011 de 21 de Junho - Estabelece a adopção de normas
abertas nos sistemas informáticos do Estado (Gesetz 36/2011 vom
21. Juni 2011 zur Einführung offener Standards auf öffentlichen IT-
Systemen)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13378 PT

Ana Perdigao
Biontino Consultants

ANACOM-Entscheidungen zum digital-
terrestrisches Fernsehen

Nach Angaben der Autoridade Nacional de Comuni-
cações (ANACOM), der Regulierungs- und Aufsichts-
behörde für den Kommunikationssektor in Portugal,
deckt das digital-terrestrische Fernsehen derzeit etwa
87 % der Bevölkerung ab, der restliche Teil wird per
Satellit versorgt.

Der Plan zur Abschaltung des analogen Sendebetriebs
beim Übergang zur digitalen Terrestrik, der von der
ANACOM als Koordinatorin des Übergangsprozesses
verabschiedet wurde, soll bis 26. April 2012 abge-
schlossen sein und wird voraussichtlich in drei Phasen
umgesetzt, nämlich zu folgenden Terminen:

„12. Januar 2012 für Sender bzw. Verstärker, die den
Küstenbereich des Festlandsgebiets abdecken; 22.
März 2012 für Sender bzw. Verstärker, die die Auto-
nomen Regionen Azoren und Madeira abdecken; 26.
April 2012 für Sender bzw. Verstärker, die das übrige
Festlandsgebiet abdecken.“

Bereits vor diesen Terminen soll der analoge Sende-
betrieb in drei Pilotgebieten eingestellt werden: Alen-
quer am 12. Mai, Agualva-Cacém am 16. Juni und Na-
zaré am 13. Oktober 2011. Die Verbreitung soll schritt-
weise auf das gesamte Land ausgedehnt werden.

Die ANACOM hat ein Informationsblatt zur Umstellung
von analogem Fernsehen auf DVB-T herausgegeben
und eine elektronische Version des DVB-T-Leitfadens
wurde vorbereitet. Der Leitfaden beantwortet ver-
schiedene Fragen zu DVB-T und erklärt den Bürgern,
wie sie sich auf den Digitalfernsehempfang vorberei-
ten können, da nicht DVB-T-taugliche Fernsehgeräte
an einen Decoder (Set-Top-Box) angeschlossen wer-
den müssen.

Im Rahmen der Umstellung auf DVB-T hat die As-
sociação Portuguesa para a Defesa do Consumidor
(Portugiesischer Verbraucherschutzverband - DECO)
einen Artikel über die Tests veröffentlicht, die mit Si-
gnalmodulatoren für alte Fernsehgeräte durchgeführt
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wurden. Modulatoren werden für Fernsehgeräte ohne
SCART- oder HDMI-Schnittstelle benötigt, über die der
Decoder für den DVB-T-Empfang angeschlossen wird.
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass der Kauf ei-
nes Decoders nicht erforderlich ist, wenn ein Fern-
sehgerät bereits DVB-T-tauglich und MPEG4/H.264-
kompatibel ist. Diese Angabe findet sich in den Her-
stellerinformationen.

Die DECO hat ferner ein Protokoll mit der ANACOM
unterzeichnet und sich verpflichtet, laufend Vergleich-
stests zu DVB-T-Decodern durchzuführen und eine ak-
tualisierte und leicht zugängliche Ergebniszusammen-
fassung zu führen, die auf beiden Websites abrufbar
ist. Die DECO wird sich für den Schutz der Rechte und
Interessen der Verbraucher einsetzen.

Die ANACOM hat unterdessen durch Beschluss vom
26. Mai 2011 PT Comunicações (PTC) angewie-
sen, festgestellte Verstöße im Rahmen der DVB-T-
Ausstrahlung unverzüglich zu beheben.

Mit Beschluss vom 19. Mai 2011 untersagte die ANA-
COM alle Geschäftspraktiken, die den Verbraucher
zu der Annahme verleiten, dass er einen bezahlten
Dienst abonnieren müsse, um weiterhin freien und un-
eingeschränkten Zugang zu Fernsehprogrammen zu
erhalten. Dieses Verbot richtet sich an Firmen für elek-
tronische Kommunikation, die Dienstleistungen zur
Verbreitung von Fernsehsignalen erbringen sowie an
Unternehmen, die solche Dienstleistungen bewerben
oder vermarkten.

Mit Beschluss vom 24. Mai 2011 traf die ANACOM ei-
ne Entscheidung über die Gewährung einer Beihilfe
durch PT Comunicações (PTC) zum Erwerb von DVB-T-
Empfängern durch Bürger mit besonderen Bedürfnis-
sen, benachteiligte Bevölkerungsgruppen und Einrich-
tungen mit nachgewiesenem sozialen Wert.

• Decisão final sobre o fim das emissões de TV analógica (Endgülti-
ge Entscheidung über die Beendigung der analogen Fernsehausstrah-
lung)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13343 PT

Ana Perdigao
Biontino Consultants

RO-Rumänien

Änderung des audiovisuellen Gesetzes ver-
abschiedet

Der Gesetzentwurf zur Änderung und Ergänzung des
Legea Audiovizualului nr. 504/2002 (audiovisuelles
Gesetz Nr. 504/2002), der von vier Abgeordneten der
PD-L (demokratisch-liberale Partei, die größte Regie-
rungspartei) vorgeschlagen wurde, ist von der ersten

Kammer des rumänischen Parlaments, der Abgeord-
netenkammer, ohne Diskussion verabschiedet wor-
den (siehe IRIS 2011-4/31).

Gemäß Art. 75 Abs. 2 der rumänischen Verfassung
muss die Kammer, bei der ein Gesetzentwurf zuerst
eingeht, diesen unter normalen Umständen binnen
45 Tagen, in außergewöhnlichen Fällen innerhalb von
60 Tagen erörtern und darüber abstimmen. Kommt
es nicht zu einer Abstimmung, gilt der Entwurf als
stillschweigend verabschiedet und wird an die zweite
Kammer überwiesen, der keine Frist für eine Abstim-
mung über das Gesetz gesetzt ist. Im vorliegenden
Fall endete die verfassungsmäßige Frist für die Erörte-
rung und die abschließende Abstimmung am 6. April
2011, war von den Abgeordneten jedoch zunächst bis
zum 21. April und dann sogar nochmals verlängert
worden. Der Vorschlag wurde erörtert, eine abschlie-
ßende Abstimmung fand jedoch nicht statt. Die Ab-
stimmung des Oberhauses (Senat) ist entscheidend,
es gibt jedoch keine Frist für die Debatte und die Ab-
stimmung über das Dokument.

Eine der wichtigsten Bestimmungen des Projekts war
die Möglichkeit für die Mitglieder des Consiliul Naţio-
nal al Audiovizualului (Nationaler Rat für elektronische
Medien - CNA), der Regulierungsbehörde im Bereich
der audiovisuellen Medien, erheblich höhere Geld-
bußen von Lei 10.000 bis 200.000 (EUR 2.420 bis
48.400) gegen Fernseh- und Hörfunksender wegen
Zensur und Einmischung in die redaktionelle Tätigkeit
verhängen zu können.

Es kam in Rumänien in den letzten Monaten zu schar-
fen Debatten, als Eigentümer und hochrangige Ma-
nager einiger wichtiger kommerzieller Fernsehgesell-
schaften (Antena 3, Realitatea TV) der Zensur und Ein-
mischung in die redaktionelle Arbeit beschuldigt wur-
den. Einige Angestellte verließen die Sender, und der
CNA forderte öffentliche Anhörungen von mehr Jour-
nalisten und Fernseheignern.

Der Entwurf zielte hauptsächlich darauf ab, das ge-
genwärtige audiovisuelle Gesetz mit den meisten Be-
stimmungen des bestehenden Kodexes zur Regulie-
rung audiovisueller Inhalte zusammenzuführen. Zwi-
schenzeitlich hat der CNA per Beschluss Nr. 220/2011
einen neuen audiovisuellen Kodex verabschiedet (sie-
he IRIS 2011-5/38).

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii au-
diovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Pl-x. 48/2011 (Gesetzentwurf zur Änderung und Ergänzung des au-
diovisuellen Gesetzes 504/2002, mit nachfolgenden Änderungen und
Ergänzungen, Pl-x. 48/2011)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13364 RO

Eugen Cojocariu
Radio Romania International
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Gesetzentwurf zur Filmsynchronisation ab-
gelehnt

Am 7. Juni 2011 hat die Abgeordnetenkammer, das
Unterhaus des rumänischen Parlaments, einen Ge-
setzentwurf zur Synchronisierung anstelle der Un-
tertitelung von Filmen abgelehnt; fünf Abgeordnete
stimmten für das Projekt, zehn enthielten sich und
227 stimmten gegen den Entwurf. Die endgültige Ent-
scheidung fällt im Oberhaus, dem Senat.

Am 3. Mai 2011 hatte ein Mitglied der Opposition
im Abgeordnetenhaus einen Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Legea Audiovizualului Nr. 504/2002 einge-
bracht, nach dem Filme synchronisiert anstatt wie ge-
genwärtig untertitelt werden sollten.

Der Initiator des Gesetzes, ein bekannter rumänischer
Folk-Sänger, vertrat die Auffassung, die Synchronisie-
rung fremdsprachiger Filme anstelle ihrer Untertite-
lung werde die nationale Identität schützen und die
rumänische Sprache bewahren, deren Qualität durch
fremdsprachige Wörter und Ausdrücke leide und ver-
ändert werde. Zudem würden fremdsprachige Filme
durch die Synchronisierung Menschen mit Sehbehin-
derungen oder Menschen, die nicht lesen können, wie
zum Beispiel Kinder und ältere Menschen, besser zu-
gänglich.

Der rumänische Legislativrat gab eine negative be-
ratende Stellungnahme zum Entwurf ab und kriti-
sierte, der Entwurf stehe europäischen Entwicklungs-
trends, Mitteilungen der Europäischen Kommission
(KOM (2008) 566 endgültig) sowie auch Entschlie-
ßungen des Europäischen Rats (2008/C 320/01) und
des Europäischen Parlaments (2008/2225 (INI)) ent-
gegen. Diese Institutionen empfehlen den Mitglied-
staaten, Mehrsprachigkeit, Untertitelung und Verbrei-
tung europäischer Filmwerke zu unterstützen sowie
sprachliche Vielfalt und kulturellen Dialog unter ande-
rem durch die Untertitelung von Filmen, audiovisuel-
len Werken und Fernsehprogrammen zu fördern, um
das Erlernen und Anwenden der EU-Sprachen zu er-
leichtern und den kulturellen Kontext der jeweiligen
audiovisuellen Produktionen besserverständlich wer-
den zu lassen.

Der Gesetzentwurf löste umgehend zahlreiche kriti-
sche Kommentare und Diskussionen aus, gefolgt von
einer Online-Petition und kritischen Beiträgen in ei-
nem sozialen Netzwerk. Der Vorschlag wurde auf brei-
ter Front (Öffentlichkeit, Politiker, Schauspieler, Regis-
seure, Produzenten, Kommunikationsfachleute, Leh-
rer, Fernsehschaffende, Schriftsteller, Psychologen)
mit dem Argument kritisiert, er sei lediglich für die
Synchronfirmen wirtschaftlich von Nutzen, werde je-
doch die kulturelle Qualität von Spielfilmen verringern
und rumänische Schauspieler für die Synchronisie-
rung der Stimmen ausländischer Schauspieler in An-
spruch nehmen, anstatt ihnen Zeit zu lassen, sich auf

tatsächliche Einsätze in Schauspielen vorzubereiten.
Die Kritiker des Projekts machen zudem geltend, die
Synchronisation von Filmen fördere Isolation und In-
toleranz und Rumänien müsse seine Tradition der Fil-
muntertitelung fortsetzen, die eine positive Wirkung
auf das Erlernen und Anwenden von Fremdsprachen
gehabt habe.

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audio-
vizualului nr. 504/2002 (Gesetzentwurf zur Änderung und Ergänzung
des audiovisuellen Gesetzes Nr. 504/2002)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13363 RO

Eugen Cojocariu
Radio Romania International

RU-Russische Föderation

Erlass schafft Föderationsbehörde für geisti-
ges Eigentum

Am 24. Mai 2011 hat der Präsident der Russischen Fö-
deration, Dmitri Medwedew, einen Erlass über den Fö-
derationsdienst für geistiges Eigentum (Î Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáå ïî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ) unter-
zeichnet. Um die Regierungsstrukturen effizienter zu
gestalten, wird der bestehende Föderationsdienst für
geistiges Eigentum, Patente und Warenzeichen mit
dem Erlass in „Föderationsdienst für geistiges Eigen-
tum“ umbenannt. Ihm werden zudem die derzeit beim
Justizministerium angesiedelten Zuständigkeiten im
Hinblick auf den rechtlichen Schutz der Staatsinter-
essen im zivilrechtlichen und wirtschaftlichen Ver-
kehr von Forschungs- und verfahrenstechnischen Er-
gebnissen zugeschlagen, die militärischen, speziellen
und dualen Zwecken dienen und aus dem Föderati-
onshaushalt finanziert wurden. Die Behörde wird un-
ter Umgehung aller Ministerien in der Hierarchie un-
mittelbar der russischen Regierung unterstellt. Der
neue Dienst ist augenscheinlich ein weiterer Schritt
in den gegenwärtigen Anstrengungen der Regierung,
die Rechte des geistigen Eigentums zu kontrollieren
(siehe IRIS 2011-4/35).

• Î Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè (Erlass Über den Föderationsdienst für geistiges Eigentum,
Rossijskaja gazeta Nr. 111 vom 26. Mai 2011) RU

Andrei Richter
Moskauer Zentrum für Medienrecht und Medienpolitik

Erlass über Must-Carry-Kanäle geändert

Am 12. Mai 2011 hat der russische Präsident Dmitri
Medwedew einen Erlass zur Änderung seines früheren
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Erlasses vom 24. Juni 2009 über Must-Carry-Fernseh-
und -Hörfunkkanäle ) unterzeichnet (siehe IRIS 2009-
10/25).

Dieser Erlass ändert die Liste der acht Pflichtfernseh-
kanäle auf allen Plattformen einschließlich des ersten
DTT-Multiplexes, da mehrere von ihnen seit 2009 ih-
ren Namen und auch ihre Programmpolitik geändert
haben. Aus dem Sportkanal wurde Rossija-2, wobei
die Anzahl an Sportsendungen zu Lasten von Unter-
haltungsangeboten beständig abnimmt. Der Kulturka-
nal wurde in Rossija-K, der russische Nachrichtenkanal
in Rossija-24 umbenannt. Ein weiterer Kanal, Peters-
burg - Kanal 5, hat seinen Auftrag als regionaler Kanal
geändert und ist jetzt als landesweiter Rundfunkver-
anstalter Kanal 5 tätig (siehe IRIS plus 2010-1). Der
Erlass führt zudem aus, dass der im ursprünglichen
Erlass als „Kinder und Jugendkanal“ erwähnte Sender
ein völlig neuer Kanal mit dem Namen Karusel wird,
der von einer gleichnamigen staatlichen Aktiengesell-
schaft betrieben wird.

Die Liste der Fernsehkanäle lautet somit wie folgt:
Rossija-1, Rossija-2, Rossija-24, Rossija-K (alle im Ei-
gentum des staatlichen Rundfunkveranstalters VG-
TRK), Kanal eins (betrieben vom Staat und regierungs-
nahen Geschäftskreisen), NTV (betrieben von einem
Gazprom-Unternehmen), Petersburg - Kanal 5 (im Ei-
gentum eines anderen privaten Rundfunkveranstal-
ters) und Karusel. Die Liste der Hörfunkkanäle (alle
im Eigentum von VGTRK) bleibt unverändert.

Wie erwartet, erweitert der Erlass darüber hinaus die
Befugnisse des staatlichen Rundfunknetzbetreibers
RTRS (siehe IRIS Spezial: Der Regulierungsrahmen für
audiovisuelle Mediendienste in Russland, 2010) in Be-
zug auf die vertragliche Verpflichtung privater Netze
und Einrichtungen, Must-Carry-Kanäle zu verbreiten.
Er überlässt RTRS zudem die Nutzung des ersten DTT-
Multiplexes, um ein zusätzliches regionales Programm
in jeder „Rundfunkzone“ Russlands anzubieten, das es
offensichtlich eigenständig wählen kann. Der Erlass
ermächtigt die Regierung, Tarife für Dienste, die Pri-
vatbetreiber für RTRS auf allen Plattformen bereitstel-
len, sowie die Tarife für RTRS-Dienste festzusetzen.

• Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 24 èþíÿ 2009 ã . N 715 " Îá îáùåðîññèéñêèõ
îáÿçàòåëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ òåëåêàíàëàõ è ðàäèîêàíà-
ëàõ " è â ïåðå÷åíü , óòâåðæäåííûé ýòèì Óêàçîì (Erlass des
Präsidenten der Russischen Föderation Nr. 637 vom 12. Mai 2011 „Zur
Änderung des Erlasses des Präsidenten der Russischen Föderation Nr.
715 vom 24. Juni 2009 „Über die verpflichtend auszustrahlenden all-
gemein zugänglichen landesweiten Fernseh- und Hörfunkkanäle und
der mit diesem Erlass gebilligten Liste“, Rossijskaja gazeta Nr. 104
vom 18. Mai 2011) RU

Andrei Richter
Moskauer Zentrum für Medienrecht und Medienpolitik

Rundfunk- und Internetregulierung nun im
Mediengesetz geregelt

Die Föderationsversammlung (Parlament) der Russi-
schen Föderation hat das Gesetz „Zur Änderung eini-
ger Rechtsakte der Russischen Föderation zur Verbes-
serung der rechtlichen Regulierung der Massenmedi-
en“ (Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-

íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâî-

âàíèåì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ñðåäñòâ ìàññî-

âîé èíôîðìàöèè ) angenommen. Die Vorlage wurde
am 29. November 2010 vom Vorsitzenden des Par-
lamentsausschusses für die Medien eingebracht, von
der Staatsduma (Unterhaus) in erster Lesung am 22.
Februar 2011 und in 2. und 3. Lesung am 3. Juni 2011
verabschiedet. Der Föderationsrat (Oberhaus) bestä-
tigte sie am 8. Juni 2011 und der Präsident der Russi-
schen Föderation unterzeichnete sie am 14. Juni 2011.
Die meisten Bestimmungen des Gesetzes sollen am
10. November 2011 in Kraft treten.

Rund 90 % der Vorlage ändern und erweitern das Ge-
setz Nr. 2124-I der Russischen Föderation vom 27. De-
zember 1991 zur Regulierung der Massenmedien. Das
neue Gesetz konterkariert den vor kurzem gefassten
Plenarbeschluss des Obersten Gerichtshofs der Rus-
sischen Föderation „Über die gerichtliche Anwendung
des Gesetzes der Russischen Föderation zur Regulie-
rung der Massenmedien’” vom 15. Juni 2010 in mehr-
facher Hinsicht (siehe IRIS 2010-6/40 und IRIS plus
2011-1).

Das geänderte Gesetz sieht im Gegensatz zu dem va-
ge formulierten Art. 24 („Sonstige Massenmedien“),
der nun gestrichen wurde, eine systematische Regu-
lierung von Online-Medien vor. Insbesondere wird nun
eine „Netzpublikation“ als eine Art von Massenmedi-
um eingestuft, eine einzelne Ausgabe oder Neuaufla-
ge einer Netzpublikation als Form eines Produkts des
Massenmediums, und die Bereitstellung des Zugangs
zu Netzpublikationen als eine Form der Verbreitung
des Produkts einer Medieneinrichtung. Als „Netzpubli-
kation“ definiert das Gesetz „jede im Internet als Mas-
senmedium registrierte Website“. Die Registrierung
einer Netzpublikation ist optional, jedoch darf keine
Redaktion einer Medieneinrichtung ohne eine solche
Registrierung professionell tätig werden.

Art. 31 des Gesetzes zur Regulierung der Massenme-
dien enthält neue Abschnitte, die die Rundfunklizen-
zierung näher ausführen. Insbesondere sieht er vor,
dass Lizenzierungen nach Maßgabe der Regierung auf
der Grundlage einer Ausschreibung, eines Wettbe-
werbs oder einer Versteigerung erfolgen können. Das
jeweilige Verfahren wie auch die Teilnahmegebühren
werden von der Regierung festgelegt. Die Programm-
politik, ein Entwurf, in dem der Rundfunkveranstalter
ein Konzept und eine Beschreibung des geplanten Pro-
grammumfangs vorlegt, den er anbieten möchte, wird
nunmehr Teil der Lizenz des Gewinners; sie ist strikt
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einzuhalten. Weitere Lizenzbedingungen werden von
der Regierung festgelegt. Das neue Gesetz überlässt
es der Regierung, Online-Rundfunk zu lizenzieren.

Die Laufzeit der Lizenz verlängert sich von gegenwär-
tig fünf auf zehn Jahre. Sie kann per Beschluss der von
der Regierung zu bestimmenden Lizenzierungsbehör-
de (derzeit Roskomnadzor beim Ministerium für Nach-
richtenwesen und Massenkommunikation) verlängert
werden, etwa wenn keine andauernden Verstöße ge-
gen die Lizenzbedingungen vorliegen. Eine Lizenz darf
nicht auf eine andere juristische Person übertragen
werden.

Gemäß einem neuen Artikel des Gesetzes zur Regulie-
rung der Massenmedien (31.7) ist die Lizenzierungs-
behörde ermächtigt, Rundfunkveranstaltern bei Ver-
stößen gegen das Gesetz einen schriftlichen Verweis
zu erteilen oder auch ihre Tätigkeit für bis zu drei
Monate auszusetzen. Jeder Verstoß ist binnen der im
Verweis angegebenen Frist zu beheben; die Lizenzie-
rungsbehörde ist davon in Kenntnis zu setzen. Die Li-
zenz wird per Gerichtsentscheid aufgrund einer Einga-
be der Lizenzierungsbehörde entzogen, wenn ihr Ver-
weis nicht zu einer Behebung des Verstoßes geführt
hat oder wenn ein Rundfunkveranstalter binnen zwölf
Monaten zum zweiten Mal „einen groben Verstoß“ ge-
gen die Lizenzbedingungen begeht. Bislang war dies
durch alleinigen Entscheid der Lizenzierungsbehörde
möglich. Darüber hinaus bleiben weitere Gründe für
einen Lizenzentzug in Kraft; dazu gehören wiederhol-
te Verstöße gegen Art. 4 des Gesetzes zur Regulierung
der Massenmedien („Verbot des Missbrauchs der In-
formationsfreiheit“) sowie gegen Bestimmungen aus
dem Föderationsgesetz „Über die Lizenzierung be-
stimmter Tätigkeiten“.

Art. 32.1 ermächtigt den Präsidenten der Russischen
Föderation, die Liste der Must-Carry-Kanäle auf allen
Plattformen zu billigen (siehe IRIS 2009-10/25). Die
Kanäle auf dieser Liste erhalten Lizenzen ohne Aus-
schreibung (Wettbewerb, Versteigerung).

Das Gesetz ändert Art. 19.1 des Gesetzes zur Re-
gulierung der Massenmedien (siehe IRIS 2001-9/25)
zur Einschränkung der Gründung von Rundfunksen-
dern durch ausländische Unternehmen. Art. 54 ent-
hält eine neue Bestimmung, die die Verbreitung ei-
nes ausländischen Hörfunk- oder Fernsehprogramms
ohne Registrierung in Übereinstimmung mit den Vor-
schriften aus dem Gesetz zur Regulierung der Mas-
senmedien untersagt. Geändert wurde darüber hin-
aus Art. 31, um die Weiterverbreitung von Hörfunk
und Fernsehen zu untersagen, es sei denn, der ur-
sprüngliche Rundfunkveranstalter verfügt über eine
russische Lizenz und es liegt ein Vertrag zwischen der
weiterverbreitenden Organisation und der Rundfunk-
gesellschaft vor.

•Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àê-
òû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíè-
åì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè (Gesetz zur Änderung einiger Rechtsakte der Rus-
sischen Föderation zur Verbesserung der rechtlichen Regulierung der
Massenmedien, Rossiyskaya gazeta No. 129 vom 17. Juni 2011) RU

Andrei Richter
Moskauer Zentrum für Medienrecht und Medienpolitik

SE-Schweden

Oberster Verwaltungsgerichtshof stuft „Poi-
rot“ nicht als Fernsehserie ein

Am 12. Mai 2011 hat der Högsta Förvaltningsdomsto-
len (oberster Verfassungsgerichtshof) ein Urteil in ei-
nem Fall zur Einfügung von Werbeunterbrechungen in
sechs Folgen mit dem berühmten Privatdetektiv Poirot
gefällt. Die Fernsehsendungen waren auf dem landes-
weiten schwedischen Fernsehkanal TV4 ausgestrahlt
worden.

Das Verfahren drehte sich im Kern um die Frage, ob
die Poirot-Folgen (insgesamt acht, sechs davon wur-
den jedoch nur untersucht) mit einer jeweiligen Dau-
er von 1,5 Stunden nach dem Hörfunk- und Fernseh-
gesetz (RTL) eine Fernsehserie oder Fernsehfilme dar-
stellen.

Die Granskningsnämnden för radio och TV (schwedi-
sche Rundfunkkommission - GRN) hatte ein Verfah-
ren gegen TV4 eingeleitet. Sie führte unter anderem
an, TV4 habe gegen Abschnitt 8:4 RTL verstoßen, da
der Sender vier Werbeunterbrechungen während der
Fernsehsendungen eingefügt habe, wohingegen Ab-
schnitt 8:4 (2) RTL in Bezug auf Fernsehfilme lediglich
alle 30 Minuten eine Werbeunterbrechung erlaube.

TV4 wies die Anschuldigung mit dem Argument zu-
rück, die Poirot-Folgen seien eine Fernsehserie nach
dem RTL.

Zunächst wies der Gerichtshof darauf hin, dass der
Wortlaut von Abschnitt 8:4 RTL mehr oder weniger mit
den Bestimmungen in Art. 20 Abs. 1 der schwedischen
Fassung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendien-
ste 2010/13/EU (AVMD-RL) identisch sei.

Der Gerichtshof griff sodann auf die Rechtssache C-
245/01 des Europäischen Gerichtshofs zurück, der
den Begriff der „Fernsehserie“ nach der Fernsehricht-
linie in der früheren Fassung auslegt. Vor dem Hin-
tergrund dieser Entscheidung befand der Gerichtshof,
damit ein Werk als Fernsehserie betrachtet werden
könne, müsse eine Verbindung zwischen den fragli-
chen Fernsehsendungen bestehen.
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Der Gerichtshof kam zu dem Schluss, die Poirot-
Folgen gründeten auf unterschiedlichen Romanen oh-
ne gemeinsame Handlung und die Folgen müssten
nicht in einer bestimmten Reihenfolge angeschaut
werden. Die Gemeinsamkeit in den Fernsehsendun-
gen sei die Hauptfigur Poirot, weitere Personen tauch-
ten zudem ebenfalls wiederholt in einer oder meh-
reren Folgen auf. Somit gebe es lediglich eine locke-
re Verbindung zwischen den unterschiedlichen Poirot-
Folgen, sie könnten daher nicht als Teil einer Fernseh-
serie betrachtet werden.

Das oberste Verwaltungsgericht gab dem Antrag der
GRN statt und verhängte gegen TV4 entsprechend ei-
ne Sonderabgabe in Höhe von SEK 650.000.

• Högsta förvaltningsdomstolens dom av den 12 maj 2011 i mål nr
7032-09 (Urteil des obersten Verwaltungsgerichtshofs vom 12. Mai
2011 in der Rechtssache Nr. 7032-09) SV

Michael Plogell and Erik Ullberg
Wistrand Advokatbyrå, Göteborg

SI-Slowenien

Koproduktionsvereinbarung zwischen Frank-
reich und Slowenien

Am 25. Mai 2011 haben die Kulturminister Sloweni-
ens und Frankreichs in Brüssel eine Vereinbarung über
Filmkoproduktionen unterzeichnet.

Die Vereinbarung ist eine Erweiterung zum Europäi-
schen Übereinkommen über die Gemeinschaftspro-
duktion von Kinofilmen. Beide Staaten sind darüber
hinaus Unterzeichner des UNESCO-Übereinkommens
für den Schutz und die Förderung der Vielfalt kulturel-
ler Ausdrucksformen und möchten ihre Zusammenar-
beit im Bereich Filmkunst erneuern und vertiefen und
ihr gemeinsames Filmerbe besser nutzen.

Die zuständigen Einrichtungen sind das Centre natio-
nal du cinéma et de l’image animée (CNC - Nationales
Filmzentrum) und das Slovenski Filmski Center, jav-
na agencijaRepublike Slovenije (SFC - slowenisches
Filmzentrum, öffentliche Behörde der Republik Slowe-
nien).

Filmwerke, die entsprechend der Vereinbarung produ-
ziert wurden, werden wie nationale Werke nach der
geltenden Gesetzgebung in dem jeweiligen Land be-
handelt. Werke, die entsprechend der Vereinbarung
koproduziert wurden, haben Anspruch auf Leistungen
und Beihilfen in beiden Ländern, die nur dem Produ-
zenten aus dem Land gewährt werden, in dem die zu-
ständige Einrichtung die Unterstützung bestätigt hat.
Diese Bestätigung muss spätestens vier Monate nach
dem Kinostart in Slowenien oder Frankreich erfolgen.

Die Vereinbarung sieht einen gegenseitigen Informa-
tionsaustausch über Gesetzgebung und sonstige re-
levante Maßnahmen vor. Die zuständigen Einrichtun-
gen tauschen sich zu allen Fragen im Hinblick auf Zu-
wendungsanträge im Rahmen der Vereinbarung aus.
Sie müssen sich gegenseitig konsultieren, bevor sie
einen Antrag ablehnen, und müssen eine Überein-
kunft treffen, bevor sie ein zuvor bestätigtes Projekt
streichen. Die Bestätigung eines Koproduktionspro-
jekts verpflichtet keines der Länder, die Erlaubnis zum
Kinostart zu geben.

Für einen Anspruch auf Zuwendungen müssen die
jeweiligen Produktionsgesellschaften über eine gute
technische und finanzielle Struktur verfügen und Re-
ferenzen in der Branche vorweisen können, die von
der zuständigen Einrichtung anerkannt sind. Die krea-
tiven und technischen Mitarbeiter müssen sloweni-
sche oder französische Staatsbürger oder Staatsbür-
ger eines anderen EU-Mitgliedstaats oder des Euro-
päischen Wirtschaftsraums sein. Staatsbürger ande-
rer Länder müssen nachweisen, dass sie mehr als fünf
Jahre in Slowenien oder Frankreich gelebt haben. In
Ausnahmefällen können die zuständigen Einrichtun-
gen nach entsprechender Abstimmung Kooperations-
projekte mit Mitarbeitern, die den Kriterien nicht ent-
sprechen, bestätigen. Die Studioaufnahmen müssen
in Slowenien oder Frankreich gemacht werden, wäh-
rend die Außenaufnahmen nach Genehmigung durch
die zuständigen Einrichtungen in anderen Regionen
stattfinden können.

Der Investitionsanteil der Koproduzenten schwankt
zwischen 20 und 80 % der Gesamtkosten des Werks.
Der kreative und technische Anteil muss in Relation
zum finanziellen Aufwand stehen. In Ausnahmefällen
kann die Mindestinvestition in Anbetracht des kreati-
ven und technischen Anteils auf 10 % verringert wer-
den. Der Anteil an den Einnahmen wird von den Ko-
produzenten unter Berücksichtigung der Investitionen
frei festgelegt.

Jeder Koproduzent ist Eigentümer aller Eigentums-
rechte. Das Material wird in einem gemeinsam ge-
wählten Labor hinterlegt.

Hinsichtlich des kreativen, technischen und finanzi-
ellen Beitrags ist ein insgesamt ausgewogenes Ver-
hältnis zu erzielen. Die zuständigen Einrichtungen
überprüfen dieses Verhältnis alle zwei Jahre und er-
greifen gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen.
Das Verhältnis wird von einer gemischten Kommissi-
on aus Vertretern der Einrichtungen und Experten bei-
der Länder bewertet. Jede zuständige Einrichtung er-
stellt eine Zusammenfassung aller Zuwendungen und
Finanzierungen, die der Analyse des Gesamtverhält-
nisses zugrundegelegt wird.

Im Vorspann, in Spots und sonstigem Werbemateri-
al sowie in Festspielankündigungen muss angegeben
werden, dass das Werk eine französisch-slowenische
Koproduktion ist.
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Es ist zulässig, das Filmwerk unter Nutzung der Ver-
günstigungen aus dieser Vereinbarung mit einem
oder mehreren Produzenten aus anderen Ländern,
mit denen Slowenien oder Frankreich Vereinbarun-
gen über Filmkoproduktionen abgeschlossen haben,
gemeinschaftlich zu produzieren. Sollte die Mehrheit
der Koproduzenten aus Unterzeichnerstaaten des Eu-
ropäischen Übereinkommens über die Gemeinschafts-
produktion von Kinofilmen sein, können die Bestim-
mungen des Übereinkommens gelten. Für den Fall,
dass die Vereinbarung im Widerspruch zum Überein-
kommen steht, hat Letzteres Vorrang.

Besondere Aufmerksamkeit wird der Bildung zuteil,
insbesondere in Kinoberufen. Die zuständigen Einrich-
tungen prüfen die Möglichkeiten von Finanzmitteln,
mit denen eine gegenseitige Verbreitung und Förde-
rung von Filmwerken beider Partner wie auch ein Wis-
sensaustausch von Filmexperten ermöglicht werden
können. Sie erkennen die Notwendigkeit an, kulturel-
le Vielfalt und gegenseitige Anerkennung durch Bil-
dungsprogramme oder Zusammenarbeit bei Filmfest-
spielen zu fördern. Ein Filmwerk ist von dem Partner
vorzustellen, der den Hauptproduzenten stellt, falls
die zuständigen Einrichtungen nichts anderes verein-
baren.

Die Vereinbarung wird auf ein Jahr mit automatischer
Verlängerung geschlossen, wenn keiner der Partner
Einwände erhebt.

• Sporazum o kinematografski koprodukciji med vlado republike
Slovenije in vlado Francoske republike (Vereinbarung über Filmkopro-
duktion zwischen der Regierung Sloweniens und der Regierung Frank-
reichs zur Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Bildung, Wissen-
schaft und Technologie)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=13309 SL

Denis Miklavcic
Verbandskonferenz der Freiberufler in Kultur und

Medien (SUKI)

TR-Türkei

Beschluss der Internetbehörde zu Internetsi-
cherheit und Zugangsbeschränkung

Am 4. März 2011 hat die türkische Behörde für
Informations- und Kommunikationstechnologien (IC-
TA) einen Beschluss zur Internetsicherheit gefasst,
durch den Internetnutzer vor unerwünschten Inhalten
geschützt werden sollen. Dieser Vorstoß der Behörde
wird unter Nutzern und entsprechenden Nichtregie-
rungsorganisationen allerdings nicht unbedingt befür-
wortet.

Gemäß dem Beschluss, der den „Entwurf zu den
Grundsätzen und Verfahren für eine sichere Nutzung

des Internets“ billigt, werden vier Typen von Nutzer-
profilen festgelegt; Internetdiensteanbieter sind ver-
pflichtet, ihren Nutzern diese Profile zur Verfügung zu
stellen. Die Profile, von denen der Nutzer eines aus-
wählen muss, sind das Standardprofil, ein Kinderprofil,
ein Familienprofil und ein Inlandsinternetprofil.

Der Beschluss legt auch den Umfang der Profile fest.
Gemäß Art. 4 des Beschlusses hat das Standardprofil
nach der gegenwärtigen Regelung keinerlei Zugangs-
beschränkungen zum Internet. Bei den anderen Pro-
filen gelten hingegen einige Einschränkungen: So ha-
ben zum Beispiel Nutzer, die das Familienprofil wäh-
len, keinen Zugang zu Domain-Namen, IP-Adressen,
Ports und Proxy-Seiten, die auf der „schwarzen Li-
ste“ stehen. Nutzer des Kinderprofils können ledig-
lich auf Domain-Namen, IP-Adressen und Ports zugrei-
fen, die auf der „weißen Liste“ stehen. Entsprechend
bietet das Inlandsinternetprofil lediglich Zugriff auf IP-
Adressen, Ports und Websites, die im Land selbst ge-
hostet sind und nicht auf der „schwarzen Liste“ ste-
hen.

Die ICTA erklärte, der Beschluss sei aufgrund ihrer
Verantwortung wegen Beschwerden von Nutzern nach
Art. 20 (individuelle Privatsphäre) und 41 (Schutz von
Familie und Kindern) der türkischen Verfassung sowie
Art. 10 (sichere Nutzung des Internets) der Verord-
nung zu Verbraucherrechten im elektronischen Kom-
munikationssektor erforderlich gewesen. Zwischen-
zeitlich vertritt die ICTA den Standpunkt, es gebe kei-
ne Probleme mit den Profilen, da mit dem Standard-
profil keine Beschränkungen des Internetzugangs auf-
erlegt werden und Nutzer unter den Profilen frei wäh-
len können.

Wie dargelegt, wird die Meinung der ICTA von Nicht-
regierungsorganisationen jedoch nicht geteilt. Ihre
wichtigsten Einwände lassen sich wie folgt zusam-
menfassen:

- Es gibt keine Transparenz hinsichtlich der Erstellung
der weißen und schwarzen Listen.

- Für diejenigen, die auf der schwarzen Liste stehen,
ist kein Widerspruchsverfahren vorgesehen.

- Es herrscht Unsicherheit hinsichtlich der Folgen,
wenn Nutzer die Profilgrenzen überschreiten.

- Es gibt keine Übereinstimmung mit internationalen
Standards.

- Sollte es einen tatsächlichen Bedarf an Internetsi-
cherheit geben, sollte die Regierung Internetanbieter
bevollmächtigen, entsprechende Filter zu entwickeln,
statt es selbst zu tun.

Auch die Internetnutzer reagierten, und Hunderte von
Menschen protestierten gegen den Beschluss vom 15.
Mai 2011. Darüber hinaus wurde ein gerichtliches Ver-
fahren zur Aufhebung des Beschlusses angestrengt.
Die ICTA nahm die Beschwerden ernst, und die Di-
rektoren der Behörde trafen sich mit Vertretern von
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Nichtregierungsorganisationen, um den Beschluss zu
diskutieren.

Sollte der Beschlusse nicht revidiert oder aufgehoben
werden, tritt er am 22. August 2011 in Kraft.

• ICTA (No. 2011/DK*10/92) (ICTA-Beschluss (Nr. 2011/DK*10/92))
TR

Eda Çataklar
Intellectual Property Research Center, Istanbul Bilgi

University
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http://www.levira.ee/dyna/site/conference.html
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